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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 

Große Kreisstadt Schwetzingen 
Bebauungsplan Nr. 94, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Postgelände“ 
und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

Aufstellung nach § 13a BauGB 
Abwägung der Stellungnahmen nach § 13a Abs. 2 (1) in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB 

Sachstand 
Die zweite erneute Auslegung und zweite erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern der öffentlichen Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB sind 
ordnungsgemäß erfolgt. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

BEHÖRDEN / TÖB ANREGUNGEN ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
-Untere Naturschutzbe-
hörde,
27.11.2019

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-
Kreises werden keine weiteren Anregungen oder Bedenken 
zum o.g. Bebauungsplan vorgebracht. Wir verweisen auf die 
bisherigen Stellungnahmen zum Bebauungsplanverfahren. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregun-
gen oder Bedenken vorgebracht werden. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis,  
Gesundheitsamt 
27.11.2019 

Wenn alle beschriebenen Möglichkeiten der Lärm-, Immissi-
ons- und Emissionswertreduzierung, sowie alle Maßnah-
men des Lärmschutzes beachtet werden, bestehen von Sei-
ten des Gesundheitsamtes gegen den o.g. Bebauungsplan kei-
nerlei Einwände. 

Bitte überprüfen Sie, ob das o. g. Gebiet, im Altlastenkataster 
geführt ist und wenden Sie sich ggf. an das Wasserrechtsamt 

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Maßnahmen umgesetzt werden. 

lnnerhalb des Plangebietes befindet sich laut den Ergebnissen 
der historischen Erhebung altlastverdächtiger Flächen auf dem 
Grundstück / Flurstücks-Nummer 508 die altlastverdächtige 
Fläche “Eigenbedarfstankstelle Post, Bahnhofanlage 2- 4". Der 
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Standort ist im Altlasten- und Bodenschutzkataster unter der 
Objektnummer 06146 als ,,OU-Fall" - Orientierende Untersu-
chung - für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser verzeich-
net. Der Hinweis wurde bereits in den Bebauungsplan über-
nommen. 
Der Standort wird im Vorfeld der Bauausführung untersucht. 
 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe 
Referat 21 - Raumord-
nung, Baurecht, Denk-
malschutz,  
25.11.2019 

Seitens der höheren Raumordnungsbehörde werden zu der 
o.g. Planung keine Anregungen vorgetragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vor-
getragen werden. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis Baurechts-
amt vorbeugender Brand-
schutz in Zusammenar-
beit mit dem Amt 32 „Amt 
für Feuerwehr und Kata-
strophenschutz 
28.11.2019 

Nach Prüfung der mir vorgelegten Unterlagen bestehen keine 
Bedenken seitens des Brandschutzes, vorausgesetzt folgende 
Maßgaben und rechtliche Grundlagen finden Anwendung  und 
Beachtung: 
 
1. Für die entsprechend ausgewiesenen Flächen gilt die 
Löschwasserversorgung als gesichert, wenn diese mit 96 
cbm/h über mind. 2 Stunden und nach den jeweiligen Vorgaben 
DVGW Arbeitsblattes W405 hergestellt wird. 
2. Es können sämtliche Löschwasserentnahmestellen in 
einem Umkreis von 300 m um ein mögliches Brandobjekt an-
gesetzt werden. 
3. Der Abstand der Hydranten zueinander darf 100 m 
nicht überschreiten. Soweit als möglich sind Überflurhydranten 
nach DIN 3223 zu verwenden. 
4. Der Abstand des nächsten geplanten Objektes zum 
Hydranten darf maximal 80 m betragen·. 
5. Der Netzdruck muss mindestens 3 bar betragen, darf 
jedoch in keinem Fall unter 1,5 bar abfallen. 
6. Die Straßen sind so auszuführen, dass sie eine zustän-
dige Befahrbarkeit für 16 t schwere und max. 2,50 m breite Feu-
erwehrfahrzeuge gewährleisten. Die Vorgaben der Verwal-
tungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten 
(VwV Feuerwehrflächen) vom 17. September 2012 sind einzu-
halten. 

 
 
 
 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im bereits bebauten Bereich 
der Schwetzinger Innenstadt. Es wird davon ausgegangen, 
dass die notwendigen Löschwasserentnahmestellen bereits 
vorhanden sind und die Löschwasserversorgung mit dem nöti-
gen Netzdruck gesichert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine neuen Straßen ausgeführt, da der Bereich 
über die Bahnhofsanlage bereits erschlossen ist. Eine Befahr-
barkeit des rückwärtigen Bereichs ist nicht vorgesehen. 
 
Die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 
über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstü-
cken und Zufahrten sind unabhängig vom Bebauungsplan ein-
zuhalten. 
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7. Weitere Belange der Feuerwehr bzw. des Brandschut-
zes sind bei den weiterführenden Planungen der jeweiligen Ob-
jekte zu berücksichtigen. 

Der Nachweis erfolgt im Rahmen des Bauantrags. 

Bürgermeisteramt Brühl, 
25.11.2019 

Mit Ihrem Schreiben vom 22.11.2019 baten Sie im Rahmen der 
erneuten Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB um 
Stellungnahme zum Entwurf des oben genannten vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Post-
gelände" in Schwetzingen. Die Gemeinde Brühl hat diesbezüg-
lich keine Einwendungen vorzutragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen 
vorgetragen werden. 
 

Netze BW GmbH, 
19.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die uns mit Ihrem Schreiben/Mail vom 17. Dezember 2019 vor-
gelegten Unterlagen haben wir auf unsere Versorgungsbe-
lange hin durchgesehen.  
Stromversorgung 
Für die Stromversorgung müssen wir unser 20/0,4kV-Netz er-
weitern. Hier zu benötigen wir eine neue Umspannstation mit 
den Maßen von ca. 2,90 m x 2,20m. [Flächen für Versorgungs-
anlagen-Elektrizität] Den Standort [Platz] der neuen Umspann-
station haben wir rot in den beiliegenden Erschließungsplan ein 
skizziert und ist auch so mit Ihnen und unserer Projektierung 
Herr Sattler und Herr Groß [vormals Herr Mrohs] abgestimmt 
bzw. besprochen. 
 
Der Platz bietet sich zentral für die Stromversorgung an und 
sollte eine Breite [Straßenfront] von 5,00 m und eine Tiefe von 
5,00 m aufweisen. 
 
Zu der Umspannstation muss ein direkter Zugang von einer öf-
fentlichen Straße mit Schwerlastzufahrt möglich sein. Das Ge-
bäude muss so gestellt werden können, dass sich vor der Breit-
seite [Türseite] ein Bedienungsraum mit einer Tiefe von  min-
destens  1,50 m  ergibt. Wir bitten Sie die Umspannstation 
[Platz]  in den Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
Zur Sicherung der Umspannstation schlagen wir eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der Netze BW 
GmbH vor. 
 
Innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches liegen der ört-
lichen Versorgung dienende Energieversorgungsleitungen, die 
Sie dem in der Anlage erhaltenen Lageplan entnehmen kön-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Standort für die 
Stromversorgung anbietet. Die Größe des Standorts wurde wie 
besprochen mit 2,90 m x 2,2 m festgesetzt. 
 
 
 
Der Standort der projektierten Umspannstation wurde bereits 
vor der dritten Offenlage mit Herrn Mrohs, Netze BW GmbH 
abgesprochen und in den Bebauungsplanentwurf übernom-
men. Die Stellungnahme ist bereits berücksichtigt. 
 
Ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wurde im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 
Der Lageplan mit den eingetragenen Energieversorgungslei-
tungen wird zur Kenntnis genommen. 
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Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen bitten 
wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hinzu-
weisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
Netze BW GmbH angefordert werden. 
 
Netze BW GmbH Meisterhausstr. 11 
74613 Öhringen 
Tel.:[07941 )932-449 
E-Mail: Leitungsauskunft-N ordfalnetze-bw.de 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anregun-
gen und Beteiligung an diesem Planungsverfahren. (diese Stel-
lungnahme ersetzt alle unsere vorangegangenen Stellungnah-
men) 

 
Der Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 

Gemeindeverwaltung 
Ketsch; Bauamt 
29.11.2019 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Seitens 
der Gemeinde Ketsch werden keine Anregungen oder Beden-
ken geäußert. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder 
Bedenken geäußert werden. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
-Amt für Flurneuordnung- 
25.11.2019 

Belange der Flurbereinigungsverwaltung werden durch den 
Bebauungsplan nicht berührt. Bedenken und Anregungen 
werden nicht vorgebracht. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Flurberei-
nigung durch die vorliegende Planung nicht berührt werden. 

Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien 
16.12.2019 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der Deutschen 
Bahn AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme der DB AG als Träger 
öffentlicher Belange und aller Unternehmensbereiche zum o. g. 
Verfahren: 
Gegen die Änderungen des o. g. Bebauungsplans bestehen 
von Seiten der Deutschen Bahn AG hinsichtlich der TöB-Be-
lange keine Einwendungen, wenn folgende Hinweise und Anre- 
gungen beachtet werden: 
 
Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet 
werden. Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der 
Bahnanlagen sind stets zu gewährleisten. 
Fremdkörper dürfen nicht auf Bahngelände, insbesondere in 
den Gleisbereich hineingelangen. 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z. B. 
Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Werbeanlagen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplanbereich ist durch die Bahnhofsanlage, Bus-
bahnhof und Bahnhofsgebäude vom Bahngelände getrennt. 
Eine mögliche Behinderung oder Gefährdung ist nicht abseh-
bar. 
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in der Nähe der Gleise hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und 
Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von 
Signalbildern nicht vorkommen. 

Beim Neubau von Gebäuden ist die Fassadengestaltung in der 
Art vorzunehmen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer 
ausgeschlossen werden können. Die Fassade sollte demnach 
spiegelfrei sein. 

Durch den Abstand zu der Bahnanlage wird eine Beeinträchti-
gung durch Werbeanlagen u.Ä. ausgeschlossen. Bewegliche 
Werbeanlagen wie Prismenwände, Blinklichter und Beamer 
werden außerdem durch die an diesem Standort geltende Ge-
staltungssatzung Innenstadt ausgeschlossen. 

Spiegelnde Fassadenelemente sind nicht vorgesehen. 

Abteilung 2: Liegenschaf-
ten 
Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg 
22.11.2019 

Von unserer Seite aus bestehen keine Einwände zum geplan-
ten Vorhaben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände beste-
hen. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Landwirtschaft 
und Naturschutz 
28.11.2019 

Die Belange der Landwirtschaft sind nicht betroffen, da sich im 
Planungsgebiet keine landwirtschaftlichen Flächen oder Hof-
stellen befinden. Es handelt sich um ein Verfahren der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB. Eine. Eingriffs- Ausgleichsbi-
lanzierung findet nicht statt. Somit werden auch keine landwirt-
schaftlichen Flächen für den Naturschutzrechtlichen Ausgleich 
in Anspruch genommen. 
Zu vorliegender Planung werden keine Anregungen und Be-
denken vorgetragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Landwirtschaftliche Be-
lange nicht berührt sind und dass keine Anregungen oder Be-
denken vorgetragen werden. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Wasserrechtsamt 
16.12.2019 

Gegen den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes „Post-
gelände“ der Stadt Schwetzingen bestehen von Seiten des 
Wasserrechtsamtes keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen 
den geänderten Entwurf bestehen. 

Landeseisenbahnaufsicht 
Baden-Württemberg 
25.11.2019 

Zu dem o.g. Bebauungsplan „Postgelände" gibt die Landesei-
senbahnaufsicht Baden-Württemberg keine Stellungnahme ab, 
da die Belange der LEA nicht berührt werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der LEA 
nicht berührt sind. 

DEUTSCHE TELEKOM 
TECHNIK GMBH 
13.12.2019 

Zu den Änderungen in der dritten Auslegung des Bebauungs-
plans „Postgelände" haben wir keine Einwände. Unsere bishe-
rigen Stellungnahmen zu diesem Verfahren gelten unverändert 
weiter 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Ein-
wände bestehen.  

Es fand ein Abstimmungstermin statt. Die Telecom-Leitungen 
liegen außerhalb der geplanten Bebauung oder sind entbehr-
lich bzw. können verändert werden, da es sich um einen An-
schluss für die Post handelt, der zukünftig entfällt. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Gewerbeaufsicht 
und Umweltschutz 

Keine Bedenken und Anregungen Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 
Anregungen bestehen. 
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27.11.2019 
Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis Vermes-
sungsamt, 
12.12.2019 

Zu den geänderten und ergänzten Inhalten des Entwurfs des 
Bebauungsplans Nr. 94 „Postgelände" sind vom Vermessungs-
amts des Rhein-Neckar-Kreises keine Bedenken und Anregun-
gen vorzubringen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 
Anregungen vorzubringen sind. 

IHK Rhein-Neckar,  
30.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar be-
dankt sich für die Beteiligung am Planverfahren und die Zusen-
dung der Planungsunterlagen. 
 
Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitpla-
nung durch die IHK Rhein-Neckar 
Die IHK Rhein-Neckar hält an ihrer Stellungnahme vom 
15.06.2018 fest und hat keine Bedenken gegenüber den geän-
derten und ergänzten Planinhalten vorzuweisen. 
 
Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen neh-
men wir zu den Akten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen-
über den geänderten und ergänzten Planinhalten vorzuweisen 
und die IHK Rhein-Neckar an ihrer Stellungnahme vom 
15.06.2018 festhält. 
 
Die Stellungnahme vom 15.06.2018 ist bereits berücksichtig: 
Der straßenseitige Teil des Plangebiets ist als „Urbanes Ge-
biet“ nach § 6a BauNVO festgesetzt. 
Diese Gebietskategorie dient dem Wohnen sowie der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören. Die Nutzungsmischung muss im Urbanen Gebiet an-
ders als im Mischgebiet nicht gleichgewichtig sein. Die festge-
setzte Nutzung entspricht dem Standort am Rande der zentra-
len Innenstadt. An der Bahnhofsanlage geht die Nutzungsmi-
schung aus Läden, Gastronomie  und Dienstleistungen, die in 
den Erdgeschosszonen der Carl-Theodor-Straße vorherrscht in 
ein durch Wohnen geprägtes Gebiet über. Der Ausschluss von 
Tankstellen, sichert die Fläche für die genannten vorrangigen 
Nutzungen. Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten 
sollen Beeinträchtigungen in dem durch Wohnnutzung gepräg-
ten Plangebiet verhindert werden. Für bestehende und angren-
zende gewerbliche Nutzungen kommt es darüber hinaus zu 
keiner Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Unitymedia 
31.12.2019 

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfa-
serbasiertes Kabelnetz zu erweitern und damit einen Beitrag 
zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leis-
ten. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Fachabteilung sich 
zu gegebener Zeit mit der Stadt in Verbindung setzen wird. 
 
Es wird auch davon ausgegangen, dass sich der Vorhabenträ-
ger mit Unitymedia in Verbindung setzen wird.  
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Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter ge-
leitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung set-
zen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanver-
fahren weiter zu beteiligen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte ge-
ben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer 
an. 

Das Verfahren soll mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen 
werden. 
 

 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

 Es wurden keine Anregungen aus der Öffentlichkeit abgege-
ben 

 

   
 
 
Karlsruhe, den 21.01.2020 
SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 
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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 

Große Kreisstadt Schwetzingen 
Bebauungsplan Nr. 94, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Postgelände“ 
und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

Aufstellung nach § 13a BauGB 
Abwägung der Stellungnahmen nach § 13a Abs. 2 (1) in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB 

Sachstand 
Die erneute Auslegung und erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern der öffentlichen Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB sind ordnungsgemäß 
erfolgt. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

BEHÖRDEN / TÖB ANREGUNGEN ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
-Kreisforstamt/Forstamt,
23.05.2019

Forstliche Belange sind beim VB-Plan „Postgelände“ nicht be-
troffen. 
Eine weitere Beteiligung des Kreisforstamts am B-Plan-Verfah-
ren ist nicht erforderlich. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Forstliche Belange nicht 
betroffen sind. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis,  
Gesundheitsamt 
24.05.2019 

Gegen die Umsetzung der geänderten und ergänzten Planin-
halte zu dem im Betreff genannten Bauvorhaben bestehen aus 
Sicht des Gesundheitsamtes grundsätzlich keine Bedenken.  
Wir gehen davon aus, dass die in der Entwurfsfassung vom 
02.05.2019 dargelegten Maßnahmen zur Sicherung eines aus-
reichenden Schallschutzes im Planungsgebiet umgesetzt wer-
den.  
Ebenso weisen wir darauf hin, dass das Wasserrechtsamt des 
Rhein-Neckar-Kreises wie im Abschnitt „Hinweise zum Bebau-
ungsplan „Postgelände“ unter Punkt 11 ‚Altlasten‘ beschrieben, 
im Vorfeld in die Planungen einzubeziehen ist.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Be-
denken bestehen. 

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Maßnahmen umgesetzt werden. 

Der Hinweis ist bereits im Bebauungsplan aufgenommen. 
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Sollten sich im Zuge weiterer Planungsmaßnahmen hygienisch 
relevante Bereiche konkretisieren (z. B. Kinder- oder Senioren-
einrichtungen, Arztpraxen usw.), bitten wir Sie uns erneut für 
eine detaillierte Stellungnahme einzubeziehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorha-
benträger weitergegeben.  

Regierungspräsidium 
Karlsruhe 
Referat 21 - Raumord-
nung, Baurecht, Denk-
malschutz, 27.05.2019 

Seitens der höheren Raumordnungsbehörde werden zu der 
o.g. Planung keine Anregungen vorgetragen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vor-
getragen werden. 

Bürgermeisteramt Brühl, 
23.05.2019 

Mit Ihrem Schreiben vom 23.05.2019 baten Sie im Rahmen der 
erneuten Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB um 
Stellungnahme zum Entwurf des oben genannten vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Post-
gelände" in Schwetzingen. Die Gemeinde Brühl hat diesbezüg-
lich keine Einwendungen vorzutragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen 
vorgetragen werden. 

Netze BW GmbH, 
23.05.2019 

Stromversorgung 

Für Stromversorgung müssen wir unser 20/0,4kV-Netz erwei-
tern. Hierzu benötigen wir eine neue Umspannstation mit den 
Maßen von ca. 2,90 m x 2,20 m. [Flächen für Versorgungsan-
lagen-Elektrizität] Der Standort [Platz) der neuen Umspannsta-
tion haben wir rot in den Bebauungsplan ein skizziert und sollte 
in diesem Bereich (gegenüberliegende Seite Bahnhofsanlage) 
liegen. 

Der Platz bietet sich zentral für die Stromversorgung an und 
sollte eine Breite (Straßenfront] von 4,50 m und eine Tiefe von 
4,00 m aufweisen. 
Zu der Umspannstation muss ein direkter Zugang von einer öf-
fentlichen Straße mit Schwerlastzufahrt möglich sein.  Das Ge-
bäude muss so gestellt werden können, dass sich vor der Breit-
seite [Türseite] ein Bedienungsraum mit einer Tiefe von min-
destens 1,50 m ergibt. Wir bitten Sie die Umspannstation 
[Platz) in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

Zur Sicherung der Umspannstation schlagen wir eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der Netze BW 
GmbH vor. 
Innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches liegen der ört-
lichen Versorgung dienende Energieversorgungsleitungen, die 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Stromversorgung 
eine Erweiterung des 20/0,4 kV Netzes notwendig ist. 

Der zwischen dem Netzbetreiber, dem Investor und der Stadt 
abgestimmte Standort wird im Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ergänzt.  

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Es erfolgt ein entsprechender Hinweis unter D „Hinweise zum 
Bebauungsplan“. 
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Sie dem in der Anlage erhaltenen Lageplan entnehmen kön-
nen. 
Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen bitten 
wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hinzu-
weisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
Netze BW GmbH angefordert werden. 
Netze BW GmbH Meisterhausstr. 11 
74613 Öhringen Tel.:[07941)932-449 
E-Mail: Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anregun-
gen und Beteiligung an diesem Planungsverfahren. 

REGIERUNGSPRÄSI-
DIUM KARLSRUHE 
ABTEILUNG 5 –  
UMWELT, 28.05.2019 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referate 53.1 und 53.2, 
nimmt in seiner Funktion als Landesbetrieb Gewässer, d. h. als 
Träger der Ausbau- und Unterhaltungslast an den Gewässern 
I. Ordnung, sowie als Betreiber der Grundwassermessstellen
des Landesmessnetzes Baden-Württemberg, wie folgt Stel-
lung:
Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Postge-
lände“ in Schwetzingen bestehen keine Einwände.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände beste-
hen. 

Gemeindeverwaltung 
Ketsch; Bauamt 
29.05.2019 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Seitens 
der Gemeinde Ketsch werden keine Anregungen oder Beden-
ken geäußert. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder 
Bedenken geäußert werden. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
-Amt für Flurneuordnung-
05.05.2019

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Postgelände" in 
Schwetzingen nehmen wir wie folgt Stellung: 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans "Postgelände" liegt weder im Gebiet eines lau-
fenden noch eines geplanten Verfahrens nach dem Flurberei-
nigungsgesetz. Belange der Flurbereinigung werden durch die 
vorliegende Planung nicht berührt. 
Eine weitere Beteiligung der unteren Flurbereinigungsbehörde 
am o.g. Bebauungsplan ist daher nicht 
erforderlich. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Flurberei-
nigung durch die vorliegende Planung nicht berührt werden. 

Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien 
29.05.2019 

Gegen den geänderten Entwurf des o. g. Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
Öffentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht unmit-
telbar berührt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Öffentliche Belange der 
DB AG nicht unmittelbar berührt werden. 

mailto:Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de
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Im Bebauungsplan wird bereits berücksichtigt, dass es hier im 
Nahbereich von Bahnanlagen zu Lärmimmissionen aus dem 
Bahnbetrieb kommt. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen ge-
gen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind im Bebau-
ungsplan festzusetzen. Es können keine Ansprüche gegenüber 
der DB AG für die Errichtung von Schutzmaßnahmen geltend 
gemacht werden. 
Wir bitten daher um Prüfung, ob der folgende Passus zusätzlich 
in die Hinweise der Textlichen Festsetzungen aufgenommen 
werden kann: 
,,Es können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Er-
richtung von Schutzmaßnahmen in Bezug auf Lärmimmissio-
nen geltend gemacht werden, welche über die gesetzlichen An-
forderungen hinausgehen." 

Wir bitten Sie darum, uns an dem Verfahren weiterhin zu betei-
ligen und uns zu gegebener Zeit den Satzungsbeschluss zu 
übersenden. 

Es ist richtig, dass im Bebauungsplan bereits berücksichtigt ist, 
dass im Nahbereich von Bahnanlagen zu Lärmimmissionen 
aus dem Bahnbetrieb kommt. Entsprechende Schutzmaßnah-
men sind festgesetzt. 

Der Passus ist unter den Hinweisen bereits aufgenommen. 

Die  Deutsche Bahn AG wird weiter am Verfahren beteiligt. 

Abteilung 2: Liegenschaf-
ten 
Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg 
06.06.2019 

zu dem o.g. Vorhaben bestehen von unserer Seite aus keine 
Einwände. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände beste-
hen. 

Polizeipräsidium Mann-
heim 
11.06.2019 

Aus den aktuell zugänglich gemachten Unterlagen ergeben 
sich in verkehrlicher Hinsicht keine neuen Aspekte zu dem im 
Betreff genannten Bebauungsplan, weshalb wir auf unsere 
Stellungnahme vom 15.05.2018 verweisen. 

Aus kriminalpräventiver Sicht erlauben wir uns folgende Hin-
weise: 
1. Grundsätzliches
Die Lebensqualität der Menschen in Städten und Gemeinden
ist wesentlich von der örtlichen Sicherheitslage und vom Si-
cherheitsempfinden des Einzelnen mitbestimmt. Der öffentliche
Raum spielt dabei die Rolle der Begegnungs- und auch der
Kommunikationsstätte mit all seinen Ausprägungen an Mobili-
täts- und Aufenthaltsmöglichkeiten.
Gerade der öffentliche Raum bietet allerdings auch Platz für
Konflikte und Kriminalität. Die eigenen vier Wände stellen hier-
bei den Rückzugsraum der Menschen dar, der darüber hinaus

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus den aktuellen 
Unterlagen keine neuen Aspekte ergeben. Die Stellungnahme 
vom 15.05.2018 ist vor der erneuten Offenlage berücksichtigt 
worden.  

Die Hinweise aus kriminalpräventiver Sicht werden zur Kennt-
nis genommen. 
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noch einen besonderen Schutzzweck erfüllen muss. Im Rah-
men der Kampagne „Städtebau und Kriminalprävention“ bieten 
wir deshalb für den weiteren Fortschritt Ihres Planungsvorha-
bens unsere Unterstützung an und stehen Ihnen für Fragen zur 
Ausgestaltung des öffentlichen Raums und zum Schutz vor 
Wohnungseinbruch zur Verfügung. 

2. Schutz vor Einbruch
Der Einbau von Sicherungstechnik ist dann besonders günstig,
wenn er bereits in der Planungsphase einkalkuliert wird!

Über die individuellen Sicherungsmöglichkeiten informiert die 
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Heidelberg, 69115 Heidel-
berg, Römerstr. 2 - 4, Tel.: 0621/174-1234, E-Mail: beratungs-
stelle.hd@polizei.bwl.de. 
Eine Broschüre zum Download mit wertvollen Tipps und Hin-
weisen zum Einbruchschutz ist zudem im Internet unter 
www.polizei-beratung.de erhältlich. 

In diesem Zusammenhang möchten wir zur Kenntnis geben, 
dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Förderung 
von Schutzmaßnahmen an Häusern und Wohnungen gestartet 
hat. Kriminalpräventive Maßnahmen in den energetischen Pro-
grammen der KfW werden mit zinsgünstigen Krediten geför-
dert. Auch wer sein Haus oder seine Wohnung altersgerecht 
umbaut, kann Zuschüsse für Schutzmaßnahmen, etwa an 
Fenstern oder Türen, beantragen. 
Die Förderung im Zusammenhang mit den energetischen Pro-
grammen ist am 1. Juni 2014 angelaufen. Weitere Infor-
mationen hierzu erhalten Sie unter 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Be-
standsimmobilien/Finanzierungsangebote 

3. Kostenlose Beratung für Architekten und Bauherren
Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet als besonderen
Service eine Bauplanberatung für private und gewerbliche Ob-
jekte an. Die Beratung ist kostenfrei. Wir empfehlen die Weiter-
gabe dieser Information an die Architekten und Bauherren des
Plangebiets.
4. Grundsätzliche Empfehlungen

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Finanzierungsangebote
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Finanzierungsangebote
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• Frühzeitige Beteiligung von Bürgern und Polizei an Bau-
planungen und Maß- nahmen zur Gestaltung des Woh-
numfeldes.

• Gewährleistung der Grundversorgung der Bevölkerung
durch eine ausreichen- de Infrastruktur mit Dienstleis-
tungsangeboten im wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Bereich, die möglichst zu Fuß erreichbar sind.

• Mischung von unterschiedlichen Grundstücksgrößen in ei-
nem Wohngebiet.

• Integration des sozialen Wohnungsbaues.

5.Gestaltung von Gebäuden
5.1 Eingangsbereich
• Eingangstüren sollten aus Klarglas bestehen.
• Säulen und Verwinkelungen im Eingangsbereich vermei-

den.
• Beleuchtungskörper sollten aus vandalismusresistenten

Materialien bestehen.
• Innenbeleuchtung des Flures sollte im Eingangsbereich

schaltbar sein.
• Übersichtliche Gestaltung der Zugänge zu Fahrstühlen,

Treppenhäusern, Kel- ler- und Nebengebäuden, Installie-
rung einer Schließanlage bei Mehrfamilien- häusern.

• Briefkastenanlage sollte von außen zu beschicken sein.
• Installierung von Gegensprechanlage mit Videoüberwa-

chung.
• Flure sollten kurz und überschaubar sein.
• Sternförmige Anordnung von Treppenhäusern, Aufzug

und Zugangstüren zu Nebenräumen.
• Flure sollten möglichst Tageslichteinfall haben.
• Ausreichend lange Zeitintervalle des Flurlichtes.
• Gut beleuchtete Lichtschalter.
• Ausreichend breite Flure.
• Heller Farbanstrich.

5.2 Keller 
• Kellerräume sollten nicht verwinkelt und zu schmal ange-

legt sein.
• Kellerfenster sind mit Eisenstäben oder Gittern zu sichern.
• Kellerabgangstüren mit geprüften Türschlössern ausstat-

ten.
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• Verzicht auf eine automatisch ausschaltende Lichtanlage.
• Ausreichende Anzahl von Lichtschaltern, die gut beleuch-

tet sind.

5.3 Gemeinschaftsräume 
• Teure Einrichtungsgegenstände gegen unbefugte Benut-

zung sichern.

• Bei der Beleuchtung auf vandalismusresistente Materia-
lien achten.

5.4 Fahrstühle 
• Geeignete Gestaltung von Fahrstühlen, insbesondere

Ganzglaskonstruktionen, die von allen Seiten einsehbar
sind.

• Verzicht auf Nischen und Ecken in den Fluren vor den Auf-
zugstüren.

• Vandalismusresistente Beleuchtungskörper und Ausklei-
den des Innenraumes mit mustergewalzten Edelstahlble-
chen.

• Kurze Fahrtzeiten des Aufzuges.
• Bedienungstafel aus Nirosta-Stahl mit vandalismusresis-

tenten Bedienungsknöpfen.

5.5 Balkone, Terrassen und Fassaden 
• Blattwerk von Bäumen in der Nähe des Hauses nicht hö-

her als 2 Meter.
• Rankgerüste sollten möglichst nur an solchen Fassaden

angebracht sein, die keine Fenster oder Balkone besitzen.
• Pflanzen sollten keinen Sichtschutz für potentielle Täter

bieten.
• Hausfassaden mit einer graffitiabweisenden Oberfläche

behandeln, verbunden mit ausreichender Beleuchtung
und Bewegungsmeldern

• Eine ausreichende Beleuchtung ist vorzusehen.

6. Abschlussbemerkung
Bei der Stellungnahme handelt es sich um allgemeine Vor-
schläge, die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden
sollten.
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Das Polizeipräsidium Mannheim – Referat Prävention - steht 
für Rückfragen und konkrete Vorschläge in der weiteren Pla-
nungs- und Bauphase gerne zur Verfügung. Sollten die Vor-
schläge aufgrund begrenzter Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan keinen Niederschlag finden können, wird um 
Weiterleitung der Informationen an das zuständige Planungs-, 
bzw. Architektenbüro gebeten. 
Weiterhin halten wir eine Aufnahme der kriminalpräventiven 
Belange in Verträge zwischen Grundstückseigentümer und 
Bauherr für sinnvoll. 
Im Übrigen wird auf die grundsätzliche Checkliste zur städte-
baulichen Kriminalprävention hingewiesen, die vom landeswei-
ten Arbeitskreis „Stadtplanung und Kriminalprävention“ erarbei-
tet und über den Städte- bzw. Gemeindetag an dessen Mitglie-
der versandt wurde. Die Checkliste und weitere Informationen 
zur städtebaulichen Prävention erhalten 
Sie auf Wunsch per Email (Anfragen an praevention.ma@poli-
zei.bwl.de). 

Der Hinweis auf die Informationsmöglichkeit wird unter den Hin-
weisen im Bebauungsplan ergänzt. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Landwirtschaft 
und Naturschutz 
11.06.2019 

Landwirtschaftliche Belange sind bei dieser Bauleitplanung 
nicht berührt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Landwirtschaftliche Be-
lange nicht berührt sind. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Wasserrechtsamt 
18.06.2019 

Stellungnahmen und Nebenbestimmungen: 
Grundwasserschutz / Wasserversorgung 
SB: Fr. Sambale Tel.: 522-1257 
Gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Postgelände“ 
bestehen von Seiten des Referates für Grundwasserschutz und 
Wasserversorgung unter Berücksichtigung der bestehenden 
planungsrechtlichen Festsetzungen keine Bedenken. 
Die Inhalte der Stellungname vom 12.06.2018 wurden in die 
weitere Planung übernommen und sind weiterhin zu beachten. 

Kommunalabwasser / Gewässeraufsicht 
Kommunalabwasser 
SB: H. Ernst Tel.: 522-1214 
Aus der Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplans keine grundsätzlichen Be-
denken. 
Folgende Hinweise und Nebenbestimmungen sind zu beach-
ten: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Berücksichtigung 
der bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen keine Be-
denken bestehen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. 
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Niederschlagswasserbeseitigung / Regenwasserbewirtschaf-
tung: 
1. Gemäß § 55, Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes soll Nie-
derschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt o-
der über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwas-
ser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
Maßgebend hierzu ist die Verordnung des Umweltministeriums
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom
22. März 1999.
2. Für eine Versickerung / Teilversickerung von Niederschlags-
wasser ist u. a. die Verordnung des Umweltministeriums Ba-
den-Württemberg über dessen dezentrale Beseitigung vom
22.03.1999 maßgebend (Niederschlagswasserverordnung).
Die Niederschlagswasserbeseitigung muss schadlos erfolgen.
3. Auf Altlasten darf Niederschlagswasser nicht ohne wasser-
rechtliche Erlaubnis versickert werden. Eine Versickerung ist
mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt,
vorher zu planen und abzustimmen.
4. Das Pflanzen von Bäumen in Versickerungsmulden ist nicht
gestattet. Durch das Wurzeln bilden sich präferierte Fließwege
in der belebten Bodenzone aus. Dadurch ist eine gleichmäßige
Versickerung nicht mehr gewährleistet.
5. Zur Erfüllung der Grundsätze der naturverträglichen Regen-
wasserbewirtschaftung sind wasserdurchlässig befestigte
PKW-Stellplätze, ausreichend bemessene Zisternen und eine
Dachbegrünung für flach geneigte Dächer im Bebauungsplan
empfohlen bzw. vorgeschrieben.
6. Der Boden einer Tiefgarage ist wasserundurchlässig zu ge-
stalten. Anfallendes Tropf- und Schleppwasser ist in einer Ver-
dunstungsrinne zu sammeln. Dieses Wasser darf nicht versi-
ckert werden. Sollte eine Verdunstungsrinne nicht ausreichend
sein, ist die erforderliche Entwässerung an die Schmutzwasser-
kanalisation anzuschließen.

Empfehlungen für Gründächer in Bebauungsplänen: 
Es wird empfohlen, die Dachflächen zumindest bis 15 Grad 
Dachneigung als begrünte Flächen auszubilden und die min-
destens 12 cm oder 10 cm mächtige Substratauflage mit hei-
mischen Gräsern, Wildkräutern und / oder bodendeckenden 

Niederschlagswasser wird im Trennsystem in die Regenwas-
serkanalisation eingeleitet. Zur Verzögerung des Regenwas-
serabflusses sind begrünte Dächer und eine intensive Begrü-
nung der Tiefgaragendecke festgesetzt. 

Eine Versickerung über den gewachsenen Boden ist nicht mög-
lich, da der überwiegende Grundstücksanteil bereits bebaut ist 
oder mit einer Tiefgarage unterbaut wird.  

 Der Bebauungsplan enthält bereits unter  B 8.4 eine Festset-
zung zu Gründächern: “Flachdächer oder flachgeneigte Dach-
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Gewächsen zu bepflanzen und so zu erhalten. Ab einer Dach-
neigung von ca. 20 Grad ist für die Begrünung eine Schubsi-
cherung erforderlich. Unter 5 Grad muss auf eine ausreichende 
Dränschicht geachtet werden. 
Vorteile des Gründaches: 
Regenspeicherung, Abflussverzögerung, Verdunstung, biologi-
sche Ausgleichs-fläche, Reinigung des Niederschlagswassers, 
Wärmedämmung, Lärmdämmung, Ästhetik, Sturmsicherung, 
Verbesserung des Kleinklimas, Kostenvorteil bei gesplitteter 
Abwassergebühr. 

Gewässeraufsicht 
SB: H. Frenzel Tel.: 522-1732 
Aus der Sicht der Gewässeraufsicht bestehen gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplans keine grundsätzlichen Beden-
ken. 

Altlasten / Bodenschutz 
SB: H. Bahlke Tel.: 522-1739 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich laut den Ergebnissen 
der historischen Erhebung altlastverdächtiger Flächen im 
Rhein-Neckar-Kreis der Altstandort Obj. Nr. 6146 „Eigenbe-
darfstankstelle Post, Bahnhofsanlage 2-4“. Der Hinweis auf die-
sen Altstandort findet sich bereits in der Begründung zum Be-
bauungsplan unter Punkt 11 „Altlasten“. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist der Altstandort 
orientierend zu untersuchen. Wir verweisen vollständigkeitshal-
ber nochmals darauf hin, dass für die „Orientierende Untersu-
chung“ ein Förderantrag über die untere Bodenschutzbehörde 
gestellt werden kann. 

flächen bis 15° Dachneigung sind außerhalb von Dachterras-
sen mit einer flächendeckenden extensiven Dachbegrünung zu 
bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- 
und Filterschicht muss mindestens 12 cm betragen.“ 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. 

Es ist richtig, dass sich der Hinweis auf diesen Altstandort be-
reits in der Begründung zum Bebauungsplan unter Punkt 11 
„Altlasten“ findet. 
Der Standort wird im Vorfeld der Bauausführung untersucht. 

Landeseisenbahnaufsicht 
Baden-Württemberg 
18.06.20109 

Zu dem o.g. Bebauungsplan „Postgelände" gibt die Landesei-
senbahnaufsicht Baden-Württemberg keine Stellungnahme ab, 
da die Belange der LEA nicht berührt werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der LEA 
nicht berührt sind. 

DEUTSCHE TELEKOM 
TECHNIK GMBH 
11.Mai 2018

Im o. a. Plangebiet befindet sich eine großdimensionierte Ka-
belkanalanlage der Telekom, die weite Teile des Stadtgebietes 
betrifft. 
Diese Leitungen dienen dem grundgesetzlich verankerten Ver-
sorgungsauftrag des Bundes nach Art. 87f GG zur Bereitstel-
lung von öffentlichen Telekommunikationsdienstleistungen. 
Ausmaße (ca. 1,1m x 0,9m)und Verlauf der Anlage, können Sie 
dem beigefügten Lageplan (hier gelb markiert)entnehmen. 

Zwischenzeitlich fand ein Abstimmungstermin statt. Die Tele-
com-Leitungen liegen außerhalb der geplanten Bebauung oder 
sind entbehrlich bzw. können verändert werden, da es sich um 
einen Anschluss für die Post handelt, der zukünftig entfällt. 
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Die Kabelkanalanlage kann weder überbaut noch unterminiert 
werden. 
Wir beantragen daher die Anpassung der Planung an die örtli-
chen Gegebenheiten im Bereich der Kabelkanalanlage. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Gewerbeaufsicht 
und Umweltschutz 
03.06.2019 

Keine Bedenken und Anregungen Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 
Anregungen bestehen. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis Vermes-
sungsamt, 
26.06.2019 

Auch zum geänderten Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Postgelände" sind von Seiten des Vermes-
sungsamts des Rhein-Neckar-Kreises keine Bedenken und An-
regungen vorzubringen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 
Anregungen vorzubringen sind. 

IHK Rhein-Neckar, 
28.06.2019 

Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung 
durch die IHK Rhein-Neckar: 
Die IHK Rhein-Neckar hält an ihrer Stellungnahme vom 
15.06.2018 fest. 

Stellungnahme vom 15.06.2018 (hier nachrichtlich) 
Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung 
durch die IHK Rhein- Neckar: 
Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den Bebauungsplan „Postge-
lände" keine Bedenken, sofern sichergestellt ist, dass es für be-
stehende oder angrenzende gewerbliche Nutzungen zu keiner 
Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit kommt. 

Die Stellungnahme ist wie folgt bereits berücksichtig: 
Der straßenseitige Teil des Plangebiets ist als „Urbanes Ge-
biet“ nach § 6a BauNVO festgesetzt. 
Diese Gebietskategorie dient dem Wohnen sowie der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören. Die Nutzungsmischung muss im Urbanen Gebiet an-
ders als im Mischgebiet nicht gleichgewichtig sein. Die festge-
setzte Nutzung entspricht dem Standort am Rande der zentra-
len Innenstadt. An der Bahnhofsanlage geht die Nutzungsmi-
schung aus Läden, Gastronomie  und Dienstleistungen, die in 
den Erdgeschosszonen der Carl-Theodor-Straße vorherrscht in 
ein durch Wohnen geprägtes Gebiet über. Der Ausschluss von 
Tankstellen, sichert die Fläche für die genannten vorrangigen 
Nutzungen. Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten 
sollen Beeinträchtigungen in dem durch Wohnnutzung gepräg-
ten Plangebiet verhindert werden. Für bestehende und angren-
zende gewerbliche Nutzungen kommt es darüber hinaus zu 
keiner Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit. 

ÖFFENTLICHKEIT/
PRIVATE ANREGUNGEN ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 

Keine Anregungen angegeben 
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Karlsruhe, den 26.08.2019 
SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 



VbB_Postgelände_Abwägung_Offenlage-006 

Anlage zur Sitzungsvorlage 

Große Kreisstadt Schwetzingen 
Bebauungsplan Nr. 94, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Postgelände“ 
und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

Aufstellung nach § 13a BauGB 
Abwägung der Stellungnahmen nach § 13a Abs. 2 (1) in Verbindung mit §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Sachstand 
Die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern der öffentlichen Belange gem. § 4(2) BauGB sind ordnungsgemäß 
erfolgt. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

BEHÖRDEN / TÖB ANREGUNGEN ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Referat 21 
08.05.2018 

Seitens der höheren Raumordnungsbehörde werden zu der 
o.g. Planung keine Anregungen vorgetragen.

Kenntnisnahme 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Vermessungsamt 
14.05.2018 

Zur Aufstellung des Bebauungsplans ,,Postgelände" sind von 
Seiten des Vermessungsamts des Rhein-Neckar-Kreises keine 
Bedenken und Anregungen vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

Polizeipräsidium Mann-
heim, 15.05.2018 

zu dem im Betreff genannten Bebauungsplan bestehen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt aus verkehrlicher Sicht keine Beden-
ken. Wir möchten jedoch folgende Anregungen vorbringen: 
lm Teil E - Begründung zum Bebauungsplan - ist auf Seite 42, 
unter Ziff. 6 zu lesen: 
„Die Parkierung erfolgt in einer von der Bahnhofanlage anfahr-
baren Tiefgarage. Die Zufahrt zur Tiefgarage - anstelle der 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Bebauungsplan 
aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 

A
nlage 1  – TA

 19.02.2020
1. O

ffenlage 14.05.2018 - 15.06.2018
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heute breiten Hofzufahrt - wird überbaut und in das Gebäude 
integriert." 
Da aus dieser Tiefgaragenzufahrt auch ausgefahren wird - und 
zwar über den Gehweg - kommt den Sichtlinien, besonders in 
Bezug auf Fußgänger und berechtigterweise auf dem Gehweg 
Rad fahrenden Kindern, eine besondere Bedeutung zu. 
 
Die Rampe sollte daher so angelegt sein, dass der ausfahrende 
Autofahrer nicht gezwungen wird, diese „mit Schwung" zu neh-
men, sondern dass möglichst VOR dem Gehweg eine ausrei-
chende horizontale Aufstellfläche besteht, die ein komfortables 
Warten zulässt, um bevorrechtigten Passanten das Queren zu 
ermöglichen. 
 
 
 
Darüber hinaus sollte der gesamte Verkehrsbereich, in den 
man einfährt, in ausreichendem Maße zu überblicken sein. Ge-
rade die Formulierung, dass es sich vorher um eine ,,breite Hof-
zufahrt" handelte, die nun ,,überbaut und in das Gebäude inte-
griert wird" lässt die Befürchtung wachsen, dass nach Fertig-
stellung des Gebäudes und der Tiergarage Forderungen nach 
Nachbesserungen in Form von Verkehrsspiegeln oder 
anderen Maßnahmen laut werden. Dem könnte man bei einer 
entsprechend verkehrssicheren Ausgestaltung der Tiefgara-
genausfahrt gleich von vorn herein begegnen. 
 
Am Rande sei noch kritisch auf das m. E. unbefriedigende Ver-
hältnis von Wohneinheiten (40) zu Stellplätzen (37) hingewie-
sen. Hier sind Verlagerungen des ruhenden Verkehrs der An-
wohner in die schon heute stark frequentierte Bahnhofsanlage 
zu erwarten. 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Sichtlinien an der 
Tiefgaragenausfahrt besonders in Bezug auf Fußgänger und 
berechtigterweise auf dem Gehweg Rad fahrenden Kindern, 
eine besondere Bedeutung zukommt. 
 
Das Postgebäude und die Vorderkante der Rampe springen 
gegenüber dem Eckgebäude Carl-Theodor-Straße / Bahnhofs-
anlage um ca. 3,1 m zurück, sodass vor dem Gehweg eine 
schmale Aufstellfläche entsteht. Ein weiteres Abrücken der 
Rampe von der Gehwegkante ist in Anpassung an die Be-
standsbebauung und den Grundstückszuschnitt nicht möglich, 
da die Tiefgaragendecke einschließlich Substrataufbau das 
Gelände nur geringfügig (ca. 0,40m) überragen soll. 
 
Die Rampe ist nach Planänderung 5,5 m breit. Neben der 
Rampe befindet sich der Durchgang zum Blockinnenbereich. 
Die Gesamtbreite dieser Flächen umfasst annähernd die Breite 
der ursprünglichen Zufahrten.  
 
 
 
Der Vorhabenträger wird darauf hingewiesen, dass die Wände  
der Tiefgaragenrampe im Ausfahrtsbereich entsprechend 
transparent zu gestalten sind. 
 
Nach der nun geänderten Planung werden ca. 40 Stellplätze in 
der Tiefgarage errichtet. Die örtlichen Bauvorschriften beinhal-
ten keine abweichenden Festsetzungen zu den nachzuweisen-
den Stellplätzen. Der Erhalt des Postgebäudes beschränkt die 
Größe einer möglichen Tiefgarage. Durch die sehr gute Anbin-
dung an den Öffentlichen Nahverkehr wird auf die Anlage von 
zusätzlichen oberirdischen Stellplätzen und Garagen auf dem 
Grundstück verzichtet, um den Anteil an Grün- und Freiflächen 
möglichst groß zu erhalten.    

Nelze BW GmbH 
09.05.2018 

Stellungnahme zur Energieversorgung 
Stromversorgung 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stromversorgung 
über das vorhandene 20/0,4kV-kabelnetz erfolgt. Die Hinweise 
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Die Stromversorgung für den im Plan ausgewiesenen Bereich 
erfolgt bereits über unser 20/0,4kV-Kabelnetz. Wie weit wir un-
ser Stromnetz anpassen bzw. 
erweitern müssen, können wir erst im Zuge der neu entstehen-
den Gebäude im ausgewiesenen Bereich (Neubauten bzw. 
Neuanschlüsse) beurteilen. 
Hierzu benötigen wir später den Leistungsbedarf. 
Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen bitten 
wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hinzu-
weisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
Netze BW GmbH angefordert werden. 
Aus dem beiliegenden Plan (siehe Anlage) können Sie die 
Lage unserer Versorgungsleitungen entnehmen. Eine Über-
bauung dieser Leitungen bzw. Kabel ist nicht zulässig. 

werden an den Vorhabenträger weitergegeben und bei der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Gemeindeverwaltung 
Ketsch, 16.05.2018 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an o.g. Verfahren, Anre-
gungen und Bedenken sind seitens der Gemeinde Ketsch nicht 
vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannhein 
18.05.2018 

Vielen Dank für die erneute Beteiligung an oben genanntem 
Verfahren. Wir haben den Bebauungsplan auf Übereinstim-
mung mit dem Flächennutzungsplan geprüft. Der Bebauungs-
plan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Wir haben 
keine Anregungen. 
Bitte übersenden Sie uns nach Verfahrensabschluss den 
rechtskräftigen Bebauungsplan mit dem Datum der öffentlichen 
Bekanntmachung, damit wir unsere Unterlagen aktuell halten 
können. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt ist. 
 
 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan wird an den Nachbar-
schaftsverband übersandt.  

Unitymedia BWGmbH 
24.05.2018 

lm Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfa-
serbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und 
damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für 
lhre Bürger zu leisten. 
lhre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter ge-
leitet, die sich mit lhnen zu gegebener Zeit in Verbindung set-
zen wird.  
Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren wei-
ter zu beteiligen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich Versor-
gungsanlagen der Unitymedia BW GmbH liegen. 
 
 
 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben 
und bei der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfah-
ren. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Gesundheitsamt, 
23.05.2018 

Wenn alle beschriebenen Möglichkeiten der Lärm-, Immissi-
ons- und Emissionswertreduzierung, sowie alle Maßnahmen 
des Lärmschutzes beachtet werden, bestehen von Seiten des 
Gesundheitsamtes gegen den o.g. Bebauungsplan keinerlei 
Einwände. 

Es wird davon ausgegangen, dass die festgesetzten Maßnah-
men des Lärmschutzes umgesetzt werden. 
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Bitte überprüfen Sie, ob das o. g. Gebiet, im Altlastenkataster 
geführt ist und wenden Sie sich ggf. an das Wasserrechtsamt. 

Das Wasserrechtsamt wird im Bebauungsplanverfahren betei-
ligt. 

Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg, Lie-
genschaften 
04.06.2018 

Bezüglich des Bebauungsplans ,,Postgelände" in Schwetzin-
gen bestehen für uns keine Bedenken 

Kenntnisnahme 

Bürgermeisteramt Brühl 
25.05.2018 

Mit lhrem Schreiben vom 18.01.2018 baten Sie im Rahmen der 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB um Stellung-
nahme zum Entwurf des oben genannten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften ,,Postgelände" 
in Schwetzingen. Die Gemeinde Brühl hat diesbezüglich keine 
Einwendungen vorzutragen. 

Kenntnisnahme 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Abt. 5 Umwelt, 
30.05.2018 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referate 53.1 und 53.2, 
nimmt in seiner Funktion als Landesbetrieb Gewässer, d.h. als 
Träger der Ausbau- und Unterhaltungslast an den Gewässern 
l. Ordnung sowie als Betreiber der Grundwassermessstellen 
des Landesmessnetzes Baden-Württemberg, wie folgt Stel-
lung: 
lm Planungsbereich befinden sich keine Gewässer l. Ordnung 
und keine Grundwassermessstellen des Landes. Wir sind somit 
von dem Vorhaben nicht berührt. 

Es wird zur Kenntnisgenommen, dass die Referate 53.1 und 
53.2 des Regierungspräsidiums Karlsruhe von dem Vorhaben 
nicht berührt sind.  

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Gewerbeaufsicht 
und Umweltschutz, 
04.06.2018 

keine Bedenken und Anregungen Kenntnisnahme 

Deutsche Bahn AG . DB 
lmmobilien 
11.06.2018 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz 
AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Be-
lange und aller Unternehmensbereiche zum o. g. Verfahren: 
Gegen die Neuaufstellung des o. g. Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
Öffentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht unmit-
telbar berührt. 
lm Bebauungsplan wird bereits berücksichtigt, dass es hier im 
Nahbereich von Bahnanlagen zu Lärmimmissionen aus dem 
Bahnbetrieb kommt. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind im Be-
bauungsplan festzusetzen. 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Neuaufstel-
lung des o. g. Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus ei-
senbahntechnischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken be-
stehen. 
 
 
 
Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
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Es können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Er-
richtung von Schutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 
Wir bitten daher um Prüfung, ob der folgende Passus zusätzlich 
in die Hinweise der Textlichen Festsetzungen aufgenommen 
werden kann: 
„Es können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Er-
richtung von Schutzmaßnahmen in Bezug auf Lärmimmissio-
nen geltend gemacht werden, welche über die gesetzlichen An-
forderungen hinausgehen." 
Wir bitten Sie darum, uns an dem Verfahren weiterhin zu betei-
ligen und uns zu gegebener Zeit den Satzungsbeschluss zu 
übersenden. 

 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird ergänzt. 
 
 
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung und die Übersendung des 
Satzungsbeschlusses. 
 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Wasserrechtsamt 
12.06.2018 

Grundwasserschutz / Wasserversorgung 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Postgelände“ be-
stehen von Seiten des Referates für Grundwasserschutz und 
Wasserversorgung unter Berücksichtigung der bestehenden 
planungsrechtlichen Festsetzungen und der nachfolgenden 
Auflagen und Hinweise keine Bedenken. 
 
Wasserversorgung: 
1. Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 44 Abs. 4 WG 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errich-
ten, zu unterhalten und zu betreiben. 
Grundwasserschutz: 
2. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Gründungstiefe mit 
Grundwasserfreilegung zu rechnen ist, sind rechtzeitig vor der 
Ausführung beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Wasser-
rechtsamt, anzuzeigen. 
Aktuelle und historische Grundwasserstände sind über den Da-
ten und Kartendienst der LUBW http:l/udo.lubw.baden-wuert-
temberq.de/public/ abrufbar. 
Direktauskünfte zu Grundwasserständen erteilt das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe. 
3. Die Entnahme von Grundwasser zum Zweck der Wasserhal-
tung bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die rechtzeitig 
vor Baubeginn beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Was-
serrechtsamt, zu beantragen ist. 
4. Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung in die Ka-
nalisation oder in Oberflächengewässer sind nicht erlaubt. 
5. Wird bei Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser ange-
schnitten, sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Berücksichtigung 
der bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen und der 
nachfolgenden Auflagen und Hinweise keine Bedenken beste-
hen. 
 
 
Das Wassergesetz gilt unabhängig vom Bebauungsplan. 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden in die Hinweise des Be-
bauungsplans übernommen. 
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unverzüglich einzustellen sowie das Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, zu verständigen. 
6. Bei der Planung und dem Bau der Entwässerungseinrichtun-
gen zur Ableitung der Niederschlagswässer sind die Belange 
der Grundwasserneubildung zu beachten. 
Die schadlose Versickerung unbelasteten Niederschlagswas-
sers wird aus Sicht des Grundwasserschutzes grundsätzlich 
begrüßt. 
Zum Schutz des tieferen Grundwasserleiters besteht im Pla-
nungsgebiet eine Bohrtiefenbegrenzung von 41 m unter Ge-
lände. Dies ist bspw. bei der Nutzbarmachung oberflächenna-
her Geothermie zu berücksichtigen. 
 
Kommunalabwasser / Gewässeraufsicht 
Kommunalabwasser 
Aus der Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplans keine grundsätzlichen Be-
denken. 
Folgende Hinweise und Nebenbestimmungen sind zu beach-
ten: 
Abwasser: 
Durch einen satzungsgemäßen Anschluss der Grundstücke an 
das öffentliche Kanalnetz ist die ordnungsgemäße Abwasser-
beseitigung sicherzustellen. 
Fremdwasser (Quellen-, Brunnen-, Grabeneinläufe, Dränagen 
etc.) darf nicht der Kläranlage zugeführt werden, sondern ist 
ggf. getrennt abzuleiten.  
In Bereichen mit höherem Grundwasserstand dürfen Draina-
gen nur in ein Gewässer bzw. in einen Regenwasserkanal ab-
geführt werden. Ansonsten ist auf den Bau von Kellern zu ver-
zichten oder die Keller sind als weiße Wanne auszubilden. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung / Regenwasserbewirtschaf-
tung: 
Gemäß § 55, Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt sowie direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser 
in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus der Sicht der Ab-
wasserbeseitigung gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden in den Hinweisen des 
Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschlagswasser wird im Trennsystem in die Regenwas-
serkanalisation eingeleitet. Zur Verzögerung des Regenwas-
serabflusses sind begrünte Dächer und eine intensive Begrü-
nung der Tiefgaragendecke festgesetzt. 
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Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächen-
haft oder in Mulden auf mindestens 30 cm mächtigen, bewach-
senen Boden in das Grundwasser versickert wird. Der Abstand 
zum höchsten Grundwasserstand muss dabei mindestens 1 
Meter betragen.  
Auf Altlasten dürfen keine Versickerungsanlagen errichtet wer-
den. 
 
 
 
Wenn bei den Dachinstallationen (Gaubenabdeckungen, Rin-
nen, Fallleitungen, etc.) vollständig auf die unbeschichteten 
Metalle Kupfer, Blei, Zink. verzichtet wird, so kann eine Versi-
ckerung auch unterirdisch in einer Rigole ohne Bodenpassage 
erfolgen. Das Niederschlagswasser von einem Gründach kann 
ebenfalls unterirdisch versickert werden, sofern auch hier bei 
den Dachinstallationen vollständig auf die unbeschichteten Me-
talle Blei, Kupfer, Zink verzichtet wird (Punkt 4 der Hinweise 
zum Bebauungsplan „Niederschlagswasserbeseitigung" Abs. 2 
ist entsprechend zu ändern). 
 
Für eine unterirdische Versickerung von Niederschlagswasser 
ohne Bodenpassage ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erfor-
derlich. Diese ist mit den entsprechenden Planunterlagen und 
Nachweisen beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Wasser-
rechtsamt, rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen 
(Ansprechpartner: Frau Lutz, karin.lutz@rhein-neckar-
kreis.de). Eine Aufstellung der erforderlichen Antragsunterla-
gen ist beigefügt. 
 
Bei Gewerbeansiedlungen sollte von einer Versickerung des 
Niederschlagswassers von Hof-, umschlags- und Lagerflächen 
abgesehen werden. 
 
Gewässeraufsicht 
Aus der Sicht der Gewässeraufsicht bestehen gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplans keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
 
 
 

Eine Versickerung über den gewachsenen Boden ist nicht mög-
lich, da der überwiegende Grundstücksanteil bereits bebaut ist 
oder mit einer Tiefgarage unterbaut wird.   
 
 
Im Plangebiet liegt die altlastenverdächtige Fläche “Eigenbe-
darfstankstelle Post, Bahnhofanlage 2- 4". Der Standort im Alt-
lasten- und Bodenschutzkataster ist unter der Objektnummer 
06146 als ,,OU-Fall" - Orientierende Untersuchung - für den 
Wirkungspfad Boden-Grundwasser verzeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung in den Hinweisen wird entsprechend ange-
passt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Im Bebauungsplangebiet ist keine Gewerbeansiedlung vorge-
sehen, bei der mit verschmutztem Niederschlagswasser zu 
rechnen ist. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus der Sicht der Ge-
wässeraufsicht gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
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Altlasten / Bodenschutz 
lnnerhalb des Plangebietes befindet sich laut den Ergebnissen 
der historischen Erhebung altlastverdächtiger Flächen auf dem 
Grundstück / Flurstücks-Nummer 508 die altlastverdächtige 
Fläche “Eigenbedarfstankstelle Post, Bahnhofanlage 2- 4". Der 
Standort ist im Altlasten- und Bodenschutzkataster unter der 
Objektnummer 06146 als ,,OU-Fall" - Orientierende Untersu-
chung - für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser verzeich-
net. 
Am Standort wurde von 1956 bis 1999 durch die Oberpostdi-
rektion eine Eigenverbrauchstankstelle betrieben. Laut unse-
ren Unterlagen wurden mehrere Erdtanks eingebaut. 2006 wa-
ren die Tanks noch eingelagert. 
 
Altlasten / Bodenschutz: 
lm Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist der Standort da-
her orientierend zu untersuchen. Das Untersuchungskonzept 
ist mit dem Landratsamt Rhein- Neckar-Kreis, Wasserrechts-
amt, vorab abzustimmen. Diese Maßnahme ist nach den För-
derrichtlinien Altlasten vom 25.03.2014 zu 100% förderfähig, 
Wir bitten die Stadt Schwetzingen für diese Maßnahme einen 
Förderantrag über die untere Bodenschutzbehörde beim RP 
zustellen. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet die 
altlastenverdächtige Fläche “Eigenbedarfstankstelle Post, 
Bahnhofanlage 2- 4" befindet und der Standort im Altlasten- 
und Bodenschutzkataster unter der Objektnummer 06146 als 
,,OU-Fall" - Orientierende Untersuchung - für den Wirkungs-
pfad Boden-Grundwasser verzeichnet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Standort wird im Vorfeld der Bauausführung untersucht. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
 
 

DEUTSCHE TELEKOM 
TECHNIK GMBH 
05 07.2018 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt)- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung: 
Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. 
Gegen den Bebauungsplan haben wir nachfolgende Einwände. 
lm o. g. Plangebiet befindet sich eine großdimensionierte Ka-
belkanalanlage der Telekom, die weite Teile des Stadtgebietes 
betrifft. 
Diese Leitungen dienen dem grundgesetzlich verankerten Ver-
sorgungsauftrag des Bundes nach Art. 87f GG zur Bereitstel-
lung von öffentlichen Telekommunikationsdienstleistungen. 
Ausmaße (ca. 1 ,1 m x 0,9 m) und Verlauf der Anlage, können 
Sie dem beigefügten Lageplan (hier gelb markiert) entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Gebiet eine 
großdimensionierte Kabelkanalanlage der Telekom befindet. 
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Die Kabelkanalanlage kann weder überbaut noch unterminiert 
werden. 
Wir beantragen daher die Anpassung der Planung an die örtli-
chen Gegebenheiten im Bereich der Kabelkanalanlage. 

Zwischenzeitlich fand ein Abstimmungstermin statt. Die Tele-
com-Leitungen liegen außerhalb der geplanten Bebauung oder 
sind entbehrlich bzw. können verändert werden, da es sich um 
einen Anschluss für die Post handelt, der zukünftig entfällt). 
 

IHK Rhein-Neckar 
15.06.2018 

Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist es, die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Umnutzung und bauliche Er-
weiterung des Postgebäudes an der Bahnhofsanlage in Sch-
wetzingen und für den Neubau von drei Wohngebäuden im 
rückwärtigen Bereich zu schaffen. 
Die Rolle der IHK Rhein-Neckar im Planungsprozess 
Die IHK Rhein-Neckar ist als Trägerin öffentlicher Belange an 
Bauleitplanverfahren zu beteiligen. 
In den abwägenden Stellungnahmen vertritt die IHK Rhein-
Neckar die Gesamtinteressen der regionalen Wirtschaft. lm 
Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentliche 
und private Belange gegeneinander und untereinander abge-
wogen. Die IHK Rhein-Neckar vertritt dabei das gesamtwirt-
schaftliche Interesse, indem sie in den Stellungnahmen auf die 
Sicherung der Belange der Wirtschaft, wie Entwicklung einer 
wirtschaftsfreundlichen Infrastruktur und Vorhaltung ausrei-
chend großer Gewerbeflächen achtet. 
Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung 
durch die IHK Rhein-Neckar: 
Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den Bebauungsplan „Postge-
lände" keine Bedenken, sofern sichergestellt ist, dass es für be-
stehende oder angrenzende gewerbliche Nutzungen zu keiner 
Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit kommt. 
Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen neh-
men wir zu den Akten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der straßenseitige Teil des Plangebiets ist als „Urbanes Ge-
biet“ nach § 6a BauNVO festgesetzt. 
Diese Gebietskategorie dient dem Wohnen sowie der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören. Die Nutzungsmischung muss im Urbanen Gebiet an-
ders als im Mischgebiet nicht gleichgewichtig sein. Die festge-
setzte Nutzung entspricht dem Standort am Rande der zentra-
len Innenstadt. An der Bahnhofsanlage geht die Nutzungsmi-
schung aus Läden, Gastronomie  und Dienstleistungen, die in 
den Erdgeschosszonen der Carl-Theodor-Straße vorherrscht in 
ein durch Wohnen geprägtes Gebiet über. Der Ausschluss von 
Tankstellen, sichert die Fläche für die genannten vorrangigen 
Nutzungen. Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten 
sollen Beeinträchtigungen in dem durch Wohnnutzung gepräg-
ten Plangebiet verhindert werden. Für bestehende und angren-
zende gewerbliche Nutzungen kommt es darüber hinaus zu 
keiner Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Regierungspräsidium 
Stuttgart, Landesamt für 
Denkmalpflege, 
07.06.2018 

Zu den Belangen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für 
Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange (TÖB) wie folgt 
Stellung: 
Bau und Kunstdenkmalpflege 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind im Verfahren 
bereits berücksichtigt. 
 
Archäologische Denkmalpflege: 
Das Plangebiet liegt im Bereich des im 18. Jahrhundert gegrün-
deten ehemaligen Franziskanerklosters (KD nach § 2 DSchG). 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bau- 
und Kunstdenkmalpflege im Verfahren bereits berücksichtigt 
sind. 
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Für Bauvorhaben in diesem Bereich ist eine denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung notwendig. An der Erhaltung der aus-
gewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht grund-
sätzlich ein öffentliches Interesse. 
Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere 
Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld 
der Erschließung bis auf die Tiefe der frostfreien Gründung ar-
chäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durch-
geführt werden. 
 
Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. 
in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen be-
darf. Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Ab-
schluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rah-
menbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Un-
tersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. 
Nähere Informationen finden sie unter  
(http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeo-
logische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektio-
nen.htmI) 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger 
Rettungsgrabungen durch eine Grabungsfirma die Bergung 
und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. längere Zeit in An-
spruch nehmen kann. Die Kostentragungspflicht liegt beim 
Bauherren. Zur Klärung der Rahmenbedingungen etwaig not-
wendiger Rettungsgrabungen ist eine öffentlich- rechtlichen 
Vereinbarung zwischen Bauherren und LAD abzuschließen. 
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der 
§§ 20 und 27 DSchG verwiesen.  
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG 
die Denkmalbehörde(n)oder Gemeinde umgehend zu benach-
richtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in un-
verändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Refe-
rat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für Bauvorhaben in die-
sem Bereich eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung not-
wendig wird. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
Der Vorhabenträger wurde auf die notwendigen archäologi-
schen Voruntersuchungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege hingewiesen. Die Hinweise zum Bebauungsplan werden 
entsprechend ergänzt. 
 
Die Voruntersuchungen sollen vor Bauausführung erfolgen. 
 
 
 

http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen
http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen
http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen
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die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. 
Für Rückfragen steht Herr Dr. Damminger (folke.dammin-
ger@rps.bwl.de) zur Verfügung. 

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis 
Amt für Landwirtschaft 
und Naturschutz 
53.04 Untere Natur-
schutzbehörde 
17.10.2018 

Das Planverfahren soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 
a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden, somit findet 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung keine Anwendung. 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind von der Planung 
nicht betroffen, da das Vorhaben im innerstädtischen Bereich 
umgesetzt werden soll. 
Umnutzungen oder Nachverdichtungen im Innenbereich sind 
grundsätzlich aus Sicht von Naturschutz. und Landschafts-
pflege zu begrüßen. 
Zu beachten sind die Vorschriften des besonderen Artenschut-
zes (§§ 44, 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)). Dies-
bezüglich wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Untersu-
chung des Büros Bioplan vom 6. Dezember 2017 vorgelegt. 
Als einzige artenschutzrechtlich relevante Art wurde im Unter-
suchungsgebiet, nach einmaliger Begehung, die Zwergfleder-
maus (streng geschützt) festgestellt. 
Über Bestandsumfang oder die konkrete Lage etwaiger Le-
bensstätten dieser Tiere konnten im Gutachten keine genauen-
Angaben gemacht werden. 
Die Rollladenkästen und auch die Dachverkleidung bieten je-
doch potentielle Quartiere für Spaltenbewohner wie die Zwerg-
fledermaus. 
Durch die einmalig erfolgte Begehung im Juni konnte der Gut-
achter ebenfalls nicht ausschließen, dass vorhandene Struktu-
ren als Winterquartier genutzt werden, daher die Empfehlung 
im Gutachten, die Umbauarbeiten im Sommer durchzuführen. 
Da Zwergfledermäuse zwischen mehreren Quartieren wech-
seln, ist eine Nutzung der besagten Bereiche vor Beginn der 
Umbaumaßnahmen am alten Postgebäude durch einen Fach-
gutachter erneut zu überprüfen (auch nochmal im Hinblick auf 
Gebäudebrüter). Sollte hierbei ein positiver Befund zu verzeich-
nen sein, ist umgehend Kontakt mit der unteren Naturschutz-
behörde aufzunehmen, um die erforderlichen Maßnahmen 
festzulegen. 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Umnutzungen oder 
Nachverdichtungen im Innenbereich grundsätzlich aus Sicht 
von Naturschutz. und Landschaftspflege zu begrüßen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf eine notwendige Überprüfung der besagten 
Bereiche vor Beginn der Umbaumaßnahmen wird in den Hin-
weisen zum Bebauungsplan ergänzt. 
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Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG ist es verboten, Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu ent-
nehmen oder zu zerstören. 
Da jedoch der Verlust von solchen Lebensstätten nicht ausge-
schlossen werden kann, sind 5 künstliche Ganzjahresquartiere 
für Fledermäuse (z.B. Fledermaus-Ganzjahresquartier 1 WQ 
von Schwegler) an geeigneten Stellen des Postgebäudes an-
zubringen oder in die Fassade einzuarbeiten. 
Die Anbringungsorte sind durch einen Fachgutachter zu be-
stimmen, der Vollzug der Maßnahme ist der unteren Natur-
schutzbehörde mitzuteilen. 
Sofern möglich, sind die oben genannten Punkte verbindlich in 
die textlichen Festsetzungen bzw. Hinweise des Bebauungs-
planes oder aber als Auflagen in eine Baugenehmigung mitauf-
zunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 

 
 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Stefan und Angela Klibor 
Carl-Theodorstraße 14d 
06.06.2018 

Wir sind direkte Nachbarn zum Flurstück 508 und legen gegen 
den veröffentlichten Bebauungsplan Nr. 94 Vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan „Postgelände“ Einspruch ein. 
Wir erwägen ein Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO 
durchführen zu lassen. 
Wir sind mit folgenden Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes nicht einverstanden und bitten um Begründung, 
wie die Stadt Schwetzingen zu diesen Beschlüssen kommt. 
Maß der baulichen Nutzung: 
Die maximale Grundflächenzahl im Teilbereich D wird mit 0,6 
festgesetzt und überschreitet die Obergrenze für allgemeine 
Wohngebiete. Diese Art der Nachverdichtung führt zur Nicht-
einhaltung von gesunden Wohn - und Arbeitsverhältnissen der 
Nachbarn. 
Der geplante Anbau der Gebäude im Teilbereich D an das Flur-
stück 506/3 ist laut Plan nicht deckungsgleich. Die Überschrei-
tung der GRZ und insbesondere die versetzte Anordnung der 
drei Gebäude im Teilbereich D, führen zu unzumutbaren, ein-
schneidenden Änderungen der Wohnverhältnisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten.  
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können aus städte-
baulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschrei-
tung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen 
ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
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Die Wohn und Arbeitsverhältnisse sind bereits jetzt durch die 
vorhandene enge Bebauung in Bezug auf Belichtung, Belüf-
tung und Sozialabstand der benachbarten Gebäude als grenz-
wertig anzusehen. Für uns ist die Entscheidung der Stadt Sch-
wetzingen, die Anordnung der Gebäude als städtebaulich ver-
tretbar zu erachten nicht ansatzweise nachvollziehbar. 

nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. 
 
Durch das Verbot von oberirdischen Stellplätzen und Garagen in 
den Teilbereichen C und D, die Festsetzung einer intensiven Be-
grünung nicht überbauter Tiefgaragen und einer extensiven Be-
grünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächer wird der 
Anteil befestigter (Asphalt / Pflaster-)Flächen gering gehalten 
und gleichzeitig werden für das Stadtklima günstige Grünflächen 
geschaffen. Durch diese ausgleichenden Maßnahmen werden 
die Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse 
erfüllt. Anders als beim heute vollflächig versiegelten Posthof 
wird die Situation für die Nachbargrundstücke spürbar verbessert 
und die stadtklimatische Situation aufgewertet. 
 
Eine wirksame Durchströmung des Blockinnenbereichs mit 
Frisch- und Kaltluft ist durch die ganz überwiegend geschlossene 
Bebauung an der Marstallstraße und Carl-Theodor-Straße sowie 
den Baukörper des Postgebäudes auch in der Bestandssituation 
nicht gegeben. Die neu zu schaffenden Grünflächen und begrün-
ten Dachflächen tragen jedoch zur Frischluftproduktion bei und 
Reduzieren die Aufheizung der Stadtflächen. 
 
Eine mögliche Beeinträchtigung der Belichtung/Besonnung 
durch die geplante Neubebauung wurde durch eine Verschat-
tungsstudie in einer realistischen Visualisierung geprüft. Mittags 
und nachmittags fällt der Schatten der geplanten Gebäude nicht 
auf das Flurstück 506/3. Eine Verschattung eines geringen Teils 
der Südfassaden der jeweils östlichen Doppelhaushälften durch 
die Neubebauung findet nur in den Vormittagsstunden statt. Sie 
wird im Hinblick auf die typische Bebauung in der Innenstadt mit 
der ungerichteten Anordnung von Baukörpern und Grenzmau-
ern, dem damit verbundenen Schattenwurf und die kurze Zeit-
spanne als hinnehmbar gewertet. 
 
Gleichzeitig wird durch die die Neubebauung der Schalleintrag 
von der Bahnlinie quantitativ verringert. 
 
Eine deutliche Verschlechterung der Wohn und Arbeitsverhält-
nisse in Bezug auf Belichtung, Belüftung und Sozialabstand der 
benachbarten Gebäude ist objektiv nicht gegeben. 
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Auch auf dem Flurstück Nr. 506/3 sind drei Gebäude einseitig an 
die Grenze angebaut. Aufgrund des Grundstückszuschnitts ist 
ein profilgleicher Anbau mit drei Gebäuden auf dem Flurstück 
508 jedoch nicht möglich.   
 
Von den Einwendern wird ein weitgehend profigleicher Anbau 
gefordert, um die Situation in Bezug auf Belichtung, Belüftung 
und Sozialabstand zu optimieren. 
 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Planalternative er-
arbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen Be-
reich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, grenz-
ständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d und 14 f 
angebaut. Die Anwohner werden über die geänderte Planung un-
terrichtet. Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut aus-
gelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 

Jeanette und Sebastian 
Ghattas 
Carl-Theodor-Strasse 
14c 
09.06.2018 
 

Als direkte Nachbarn zum Flurstück 508 legen wir hiermit Ein-
spruch gegen o.g Bauvorhaben ein. 
Wir lehnen eine Bebauung des Postgeländes nicht grundsätz-
lich ab, sind jedoch mit Art und Umfang gemäß aktuellem Be-
bauungsplan nicht einverstanden. Im Falle einer Nicht-Berück-
sichtigung unseres Einspruchs werden wir ein Normenkontroll-
verfahren nach 547 VwGO durchführen lassen. 
Wir begründen unseren Einspruch wie folgt: 
Die maximale Grundflächenzahl im Teilbereich D wird mit 0,6 
festgesetzt und überschreitet die Obergrenze für allgemeine 
Wohngebiete. Eine solche Nachverdichtung führt zur Nichtein-
haltung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen der 
Nachbarn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten.  
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können aus städte-
baulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschrei-
tung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen 
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Der geplante Anbau der Gebäude im Teilbereich D an das Flur-
stück 506/3 ist laut Plan nicht deckungsgleich. Die Überschrei-
tung der GRZ und insbesondere die Anordnung der drei Ge-
bäude im Teilbereich D führen zu unzumutbaren Wohnverhält-
nissen.  
ln Reihe weiterzubauen oder nur minimal versetzt wäre akzep-
tabel. Ein 12 m hohes Gebäude direkt an unser Gartengrund-
stück ist es nicht. Hier muss ansonsten ein Abstand eingehal-
ten werden, der die Wohnqualität sicherstellt. 
Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind bereits jetzt durch die 
vorhandene enge Bebauung in Bezug auf Belichtung, Belüf-
tung und Sozialabstand der benachbarten Gebäude als grenz-
wertig anzusehen. 

ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. 
 
Nach § 19 BauNVO darf eine zulässige GRZ von 0,4 im Allge-
meinen Wohngebiet u.a. mit Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden, d.h. im 
‚Regelfall‘ dürfen 60 % der Grundstücksfläche überbaut und/oder 
versiegelt werden. Im Plangebiet (Teilbereich Allgemeines 
Wohngebiet) darf die GRZ von 0,6 bereits durch Gebäude aus-
geschöpft werden, gleichzeitig sind aber oberirdische Garagen 
und Stellplätze nicht zulässig und Tiefgaragen sind intensiv zu 
begrünen. 
 
Durch das Verbot von oberirdischen Stellplätzen und Garagen in 
den Teilbereichen C und D, die Festsetzung einer intensiven Be-
grünung nicht überbauter Tiefgaragen und einer extensiven Be-
grünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächer wird der 
Anteil befestigter (Asphalt / Pflaster-)Flächen gering gehalten 
und gleichzeitig werden für das Stadtklima günstige Grünflächen 
geschaffen. Durch diese ausgleichenden Maßnahmen werden 
die Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse 
erfüllt. Anders als beim heute vollflächig versiegelten Posthof 
wird die Situation auch für die Nachbargrundstücke spürbar ver-
bessert und die stadtklimatische Situation aufgewertet. 
 
Bedingt durch die Lage des Flurstücks Nr. 508 und mit dem Ziel 
südausgerichteter Gartenflächen wurden die geplanten Gebäude 
nicht profilgleich an die Bestandsgebäude auf dem Flurstück 
506/3 angebaut. Bereits heute befinden sich im Norden und Sü-
den an der Grundstückgrenze zwei ca. 5,3 m hohe Hallenge-
bäude. Die Anordnung der Gebäude hielt, wie man besonders 
auf den Vorhaben- und Erschließungsplänen erkennen kann, 
Durchlässe zwischen der Bebauung auf dem Flurstück Nr. 506/3 
und 508 offen. 
 
Durch die festgesetzte Anordnung der Baukörper und die fest-
gesetzte Höhenbegrenzung (max. 2 Geschosse + Staffelge-
schoss) war deshalb  keine erhebliche Beeinträchtigung der be-
stehenden Nachbarbebauung zu erwarten. 



- 16 - 

Weder ist es nachvollziehbar, dass Sie dies als städtebaulich 
vertretbar ansehen, noch dass wir, als direkt betroffene Grund-
stückseigentümer von Ihnen nicht gehört oder informiert wur-
den. 
Um entsprechende schriftliche Stellungnahme wird ausdrück-
lich gebeten. 

Die geplante Bebauung war deshalb als städtebaulich vertretbar 
anzusehen. Es ist sicher gut, wenn im Vorfeld einer solchen Maß-
nahme ein Gespräch zwischen dem Vorhabenträger und den di-
rekten Nachbarn erfolgt. Eine formale Beteiligung der Öffentlich-
keit erfolgt in dem gewählten Bebauungsplanverfahren nach § 13 
a BauGB in der öffentlichen Auslegung. Darüber hinaus wurde 
im Vorfeld in der Presse über die geplante Bebauung informiert. 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Planalternative er-
arbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen Be-
reich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, grenz-
ständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d und 14 f 
angebaut. Die Anwohner werden über die geänderte Planung un-
terrichtet. Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut aus-
gelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
  

Leena Rabe, Carl-Theo-
dor-Straße 
16 
Vertreten durch GREUS 
Rechtsanwälte 
13.06.2018 

1.  
Das Grundstück unserer Mandantin grenzt unmittelbar nördlich 
an das Plangebiet an. 
Nach Süden ist im Plangebiet unmittelbar angrenzend an das 
Grundstück unserer Mandantin der Teilbereich ,,D" vorgese-
hen. Ein Baufenster erlaubt eine mehrgeschossige bis zu 10,50 
m hohe Bebauung in einem Grenzabstand von 2,50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung 
von Baulinien und Baugrenzen beschränkt. Innerhalb dieser Flä-
che müssen, wenn nicht anders vorgegeben, die Abstandsflä-
chen nach Landesbauordnung eingehalten werden, so hier im 
Teilbereich D gegenüber der Grundstücksgrenze zum Flurstück 
Nr. 506/2. Entsprechend der Darstellung im Vorhabenplan  müs-
sen hier Abstandsflächen nachgewiesen werden, die das Min-
destmaß von 2,50m überschreiten. Die bestehende Halle mit ei-
ner Höhe von ca. 5,30 m steht auf der Grundstücksgrenze. Der 
Abstand wird durch die Neubebauung deutlich vergrößert. 
Geschossigkeit und Höhe der Wohngebäude im Teilbereich D 
nehmen die Geschossigkeit und Höhe der bestehenden Doppel-
häuser auf dem Flurstück Nr. 506/3 auf. 
 
In Reaktion auf die Einwendung wird eine geänderte Planung 
vorgelegt, die zwei statt drei Gebäude im rückwärtigen Bereich 



- 17 - 

 
 
 
Nach Osten schließt sich der Teilbereich „B" an. Eine ehema-
lige derzeit noch freistehende Hoffläche soll überbaut werden. 
Ohne die Vorgabe einer Abstandsfläche sind Wandhöhen 
bis 15,50 m zulässig. Eine Baulinie (§ 23 Abs. 2 Satz 1 
BauNVO) schreibt vor, dass unmittelbar an der Grundstücks-
grenze zum Grundstück unserer Mandantin ein Gebäude er-
richtet werden muss. 
 
 
 
 
 
 
2. 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Unsere Mandantin rügt, 
dass insbesondere die privaten Belange hier bei dem vorlie-
genden Entwurf nicht gerecht abgewogen sind. Die Interessen 
des Investors, der als Vertragspartner der Stadt Schwetzingen 
offenkundig ein Interesse an einer maximalen Ausnutzung des 
von ihm erworbenen Grundstücks hat, sind disproportional be-
vorzugt worden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 

vorsieht. Die Baugrenze des nördlichen Gebäudes rückt nun 5,9 
m von der Grundstücksgrenze ab. 
 
Die geplante Bebauung schließt im Süden an das bestehende 
Postgebäude und im Norden an die grenzständige Bebauung auf 
dem Flurstück Nr. 507/9 an. Die Bestandshöhe des Postgebäu-
des wird bis auf eine kleinen Versatz von ca. 26 cm übernom-
men. Das darüber aufgesetzte Penthouse-Geschoss springt ge-
genüber den Nachgrenzen mit einer Dachterrasse zurück, so-
dass hier wie im Vorhabenplan, Plan Nr. 8 dargestellt die Höhe 
des im Norden anschließenden Gebäudes aufgenommen wird. 
In Reaktion auf die Einwendung wird eine geänderte Planung 
vorgelegt, die eine Abstaffelung des Gebäudes nach Westen vor-
sieht. An die Baulinie wird nur im Erdgeschoss angebaut, die wei-
teren Geschosse springen zurück, wobei jeweils die nach LBO 
notwendigen Abstandsflächen eingehalten werden. 
 
Die geplante Bebauung orientierte sich bereits  - wie dargestellt 
- bei den Gebäudehöhen und in der Bauweise an der bestehen-
den Nachbarbebauung. Das oberste Geschoss (Penthaus) wird 
als Staffeldachgeschoss zurückgesetzt. Wo eine Grenzbebau-
ung nicht durch den Bestand  (Grenzbebauung auf dem Flurstück 
Nr. 507/9, Grenzmauer des Flurstücks Nr.506/2 und Anbau an 
das Postgebäude) vorgegeben ist, werden so gegenüber der 
südlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr. 506/2 die Ab-
standsflächen nach LBO eingehalten. Durch die Neubebauung 
wird der Lärmschutz gegenüber der Bahntrasse verbessert. Es 
ist richtig, dass das Post-Grundstück heute mit weniger Gebäu-
den überstellt ist. Dennoch ist die gesamte Fläche versiegelt und 
eine ca. 5,30 m hohe Halle steht direkt an der südlichen Grund-
stücksgrenze des Flurstücks  Nr. 506/2. Die geplante Bebauung 
ist in den Bestand integriert stellt unter den genannten Aspekten 
eine Verbesserung der Situation im Innenbereich des Quartiers 
dar. Die geplante Neubebauung ist ein Beitrag zur Schaffung von 
Wohnraum und zur Innenentwicklung. 
 
Durch die geänderte Planung wird der Abstand der rückwärtigen 
Gebäude zum Flurstück  Nr. 506/2 vergrößert und die Grenzbe-
bauung an der östlichen Grundstücksgrenze oberhalb des Erd-
geschosses zurückgesetzt.   
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Unsere Mandantin rügt, dass der rückwärtige Bereich hinter 
dem Bestandsgebäude ,,Post' zu dicht bebaut wird. Die drei im 
Teilbereich ,,D" vorgesehenen Baukörper führen zu einer 
unzulässigen Verdichtung dieses Grundstücksbereichs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist städtebaulich durch die Gebäude Carl-Theodor-Straße 
14 c/d und 14 e/f eine klare Struktur für die Bebauung in der 
zweiten Reihe angelegt. Danach sind zwei Gebäudekörper, im 
rückwärtigen Bereich Flurstück 506/1 Carl-Theodor-Straße 14 
vorhanden. Diese geben eine verträgliche Gliederung der Bau-
körper vor. 
Der Behauungsplan-Entwurf nimmt diese Struktur jedoch nicht 
auf, sondern setzt nach Osten hin die Bebauung mit nunmehr 
drei großflächigen Baukörpern fort. Die ursprünglich als Lücke 
zwischen den Gebäudekörpern Carl-Theodor-Straße 14 a/b, 
14 c/d und 14 e/f vorgesehenen Freiflächen finden sich auf dem 
Bahngrundstück nicht mehr. lm Gegenteil: Diese Lücke wird 

Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten.  
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können aus städte-
baulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschrei-
tung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen 
ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-nisse 
nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. 
 
Durch das Verbot von oberirdischen Stellplätzen und Garagen in 
den Teilbereichen C und D, die Festsetzung einer intensiven Be-
grünung nicht überbauter Tiefgaragen und einer extensiven Be-
grünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächer wird der 
Anteil befestigter (Asphalt / Pflaster-)Flächen gering gehalten 
und gleichzeitig werden für das Stadtklima günstige Grünflächen 
geschaffen. Durch diese ausgleichenden Maßnahmen werden 
die Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse 
erfüllt. Anders als beim heute vollflächig versiegelten Posthof 
wird die Situation für die Nachbargrundstücke spürbar verbessert 
und die stadtklimatische Situation aufgewertet. 
 
Das Flurstück 506/3 liegt nicht im Geltungsbereich eines rechts-
kräftigen Bebauungsplans. Die Standorte der Doppelhäuser wur-
den frei gewählt. Für die drei Doppelhäuser besteht keine Anbau-
baulast.  
 
 
Durch die festgesetzte Anordnung der Baukörper und die fest-
gesetzte Höhenbegrenzung (max. 2 Geschosse + Staffelge-
schoss) ist keine erhebliche Beeinträchtigung der bestehenden 
Nachbarbebauung zu erwarten. 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
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nun durch die Ausweisung von drei Baufeldern und Baugren-
zen geschlossen. 
Diese Planung ermöglicht dem Vorhabenträger eine intensive 
Bebauung des Plangrundstücks im rückwärtigen Bereich, die 
ursprünglich von West nach Ost vorgesehene und mögliche 
Belichtung und Belüftung des Plangrundstücks wird durch die-
sen “Sperrriegel" aus den drei Gebäudekörpern verhindert. 
Die Wohnverhältnisse für die künftigen Bewohner im Plange-
biet, aber auch für die Eigentümer der angrenzenden Grund-
stücke (einschließlich unserer Mandantin als Angrenzerin) 
verschlechtern sich durch diese Anordnung der drei Gebäude-
körper erheblich. 
 
Es werden erhebliche negative Auswirkungen für das Mikro-
klima im Plangebiet aber auch auf dem angrenzenden Grund-
stück unserer Mandantin erwartet. Untersuchungen dazu fin-
den sich in den ausgelegten Planunterlagen nicht. 
 
 
 
 
Die Anordnung und Ausweisung der drei Baufelder für Mehrfa-
milienhäuser ist insbesondere dadurch bedenklich, dass im 
Teilbereich ,,C" die Errichtung von Baukörpern im südlichen 
Bereich und durch die Überbauung der derzeit noch freien Hof-
fläche im nördlichen Bereich („Teilbereich B") ein Riegel ent-
steht, der auch von Osten anströmende Wind- und Luftmassen 
blockiert. Die Erhöhung des Bestandsgebäudes im Teilbereich 
,,C“ durch die Penthouse-Wohnungen tut ein Übriges. 
Unsere Mandantin sieht in der vorbeschriebenen Verdichtung 
eine unzulängliche und im Ergebnis abwägungsfehlerhafte Pla-
nung. 
 
 
2.2 
Die Käufer der Grundstücke Carl-Theodor-Straße 14 (Doppel-
häuser ab Carl-Theodor-Straße 14 a ff hatten beim Kauf ihrer 
Grundstücke im Jahr 2007/2008 die Auskunft erhalten, dass 
die Bebauung auf dem östlich angrenzenden Grundstück 
(nunmehr Teil des Plangebietes) fortgesetzt wird. Dies ent-
spricht, wie dargelegt, nicht dem Planentwurf. Auch unsere 

eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Planalternative er-
arbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen Be-
reich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, grenz-
ständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d und 14 f 
angebaut.  
 
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet.  
 
Der geänderte Bebauungsplan-entwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 
Eine wirksame Durchströmung des Blockinnenbereichs mit 
Frisch- und Kaltluft ist durch die ganz überwiegend geschlossene 
Bebauung an der Marstallstraße und Carl-Theodor-Straße sowie 
den Baukörper des Postgebäudes auch in der Bestandssituation 
nicht gegeben. Die neu zu schaffenden Grünflächen und begrün-
ten Dachflächen tragen jedoch zur Frischluftproduktion bei und 
Reduzieren die Aufheizung der Stadtflächen. 
 
Eine mögliche Beeinträchtigung der Belichtung/Besonnung 
durch die geplante Neubebauung wurde durch eine Verschat-
tungsstudie in einer realistischen Visualisierung geprüft. In den 
Mittags- und Nachmittagsstunden findet keine maßgebliche Ver-
änderung der Verschattungssituation statt. Sie wird im Hinblick 
auf die typische Bebauung in der Innenstadt mit der ungerichte-
ten Anordnung von Baukörpern und Grenzmauern, dem damit 
verbundenen Schattenwurf und die kurze Zeitspanne als hin-
nehmbar gewertet.  
 
 
 
 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Plan-alternative 
erarbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen 
Bereich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, 
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Mandantin hatte der Bebauung des Flurstücks 506/1 mit den 
Doppelhäusern unter der von der Stadt Schwetzingen mitge-
teilten Maßgabe zugestimmt, dass die Bebauung in Fortset-
zung der Doppelhäuser nach Osten folgen wird. Für unsere 
Mandantin war dies von grundsätzlicher Bedeutung, da nur so 
ein ausreichender Abstand zwischen ihrem Gebäude und den 
zu erwartenden Gebäuden im Plangebiet gewährleistet war. 
Der Planentwurf hält sich jedoch nicht daran, sondern rückt 
den nördlichen der Baufelder im Teilgebiet ,,D" in eine unmit-
telbare Nähe zu ihrem Grundstück. 
 
Unsere Mandantin hat Bedenken hinsichtlich des Maßes der 
Flächenversiegelung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anordnung der drei möglichen Baukörper, namentlich des 
Baukörpers auf dem Flurstück 507/8 (Teilbereich ,,B") und des 
nördlichen der drei möglichen Baukörper im Teilbereich „D“ 
ermöglicht eine bauliche Nutzung, die im hohen Maße geeignet 
ist, die grundgesetzlich geschützte Privatsphäre unserer Man-
dantin zu verletzen. Von den Gebäuden und den dort zugelas-
senen Nutzungen aus wäre künftig ein unmittelbarer Einblick in 
die Privaträume im Gebäude im südlichen Teil auf dem Grund-
stück unserer Mandantin Carl-Theodor-Straße 16 möglich- Ein 
Schutz gegen diese unmittelbaren Einblicke (bedingt durch die 
zulässige Höhe und die geringen bzw. nicht vorhandenen Ab-
standsflächen) ist nicht möglich. Die Planung ermöglicht eine 

grenzständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d 
und 14 f angebaut.  
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet.  
 
Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten.  
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können aus städte-
baulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschrei-
tung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen 
ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. Wie bereits dargestellt werden die 
Überschreitungen durch geeignete Maßnahmen, wie die exten-
sive Begrünung der Dachflächen und die intensive Begrünung 
der Tiefgaragenflächen ausgeglichen. 
 
Die Abstandsregeln der Landesbauordnung werden eingehalten. 
Der Baukörper auf dem Flurstück 507/8 wird mit der nach der 
Offenlage geänderten Planung oberhalb des Erdgeschosses zu-
rückgestaffelt. Ein Einblick auf das Flurstück Nr. 506/2 ist über 
das übliche und zulässige Maß nichtgegeben. Ähnliche Ab-
stände bestehen auch z.B. zwischen dem Vorderhaus Carl-The-
odor-Straße 16 und dem rückwärtigen Wohnhaus. 
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Bebauung, die soziale Konflikte im besonderen Maße verur-
sacht und fördert. 
 
5. 
Die Planung und deren Realisierung wird zu einem erheblichen 
Wertverlust des Grundstücks unserer Mandantin führen. Aus 
den vorbezeichneten Gründen, namentlich der erheblichen 
Nachverdichtung und des Entzugs von Licht und Belüftung, 
wird den Wert des Grundstücks herabsetzen. Es ist nicht ver-
einbar mit der Ablösevereinbarung, die unsere Mandantin un-
längst im Zusammenhang mit dem städtischen Sanierungsge-
biet bezahlt hat. Dort musste unsere Mandantin für die Aufwer-
tung ihres Grundstücks einen Betrag entrichten. Wenn es nun 
durch die Überplanung des Postgeländes zu einem Wertverlust 
kommt, nimmt unsere Mandantin die unterstellten Vorteile im 
Zusammenhang mit der Sanierung, ohne dass der Geldbetrag 
wieder zurückfließt. 
 
6. 
Wir sehen Widersprüche zur Gestaltungssatzung der Stadt 
Schwetzingen (die vorgesehene Dachaufstockung und die 
neuen Flach- und Tonnendächer sind nach der Gestaltungssat-
zung nicht zulässig). 
 
 
 
Wir sehen Widersprüche in den Feststellungen der schalltech-
nischen Untersuchung.  
Dort wird auf S. 67 davon ausgegangen, dass es sich um ein 
Mischgebiet handelt, während in der Begründung zum Bebau-
ungsplanentwurf von einem allgemeinen Wohngebiet ausge-
gangen wird. Möglicherweise handelt es sich hier um sprach-
lich unscharfe Abgrenzungen, der Widerspruch sollte jedoch 
ausgeräumt werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei der Aufwertung einer innerstädtischen Konversionsfläche, 
die hier mit Auszug der Post entsteht, durch eine Wohnbebauung 
kann man nicht von einem Wertverlust des Grundstücks ausge-
hen. Die Nachverdichtung wird bereits durch den Abriss beste-
hender Hallengebäude zum Teil kompensiert, versiegelte Hofflä-
chen werden begrünt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem Bebauungsplan können auch abweichend von den Re-
gelungen der Gestaltungssatzung örtliche Bauvorschriften auf-
gestellt werden. Bei dem langen vertikal ungegliederten Be-
standsbaukörper der Post  handelt es sich um eine untypische 
Situation, die durch die aufgesetzten Dächer den stadtbildprä-
genden Proportionen angepasst werden soll.  
 
Die Schalltechnische Untersuchung fand zu einem Zeitpunkt 
statt, als die Gebietsart noch nicht in dieser Form  differenziert 
festgelegt war. Im Bebauungsplanentwurf werden ein Allgemei-
nes Wohngebiet und ein Urbanes Gebiet festgelegt. Die Schall-
technische Untersuchung wurde durch die Schalltechnische 
Stellungnahme vom 06.12.2018 ergänzt, die folgende Aus-
sage macht: 
„Eine Unterscheidung nach Gebietsarten ist in diesem Fall auf-
grund der sehr hohen Verkehrsimmissionen jedoch nicht erfor-
derlich. Der nötige Schallschutz ist hier durch passive Maßnah-
men zu gewährleisten. Die zur Dimensionierung des passiven 
Schallschutzes heranzuziehenden Lärmpegelbereiche sind un-
abhängig von den einzelnen Gebietsarten zu ermitteln. Sie wur-
den nach DIN 4109 [5] für beide Zeitbereiche bestimmt und sind 
in den (Anmerkung: der Stellungnahme) beigefügten Plänen 
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Der Bebauungsplan-Entwurf in der vorliegenden Fassung wi-
derspricht damit den Vorgaben von § 1 ff BauGB und wäre 
rechtswidrig und damit angreifbar. 

5883-06.1 bis 5883-06.3 grafisch dargestellt. Der höchste Lärm-
pegelbereich an den zwei geplanten Wohngebäuden wurde mit 
LPB V ermittelt.“ 

Armin Haas, Carl-Theo-
dor-Straße 18 
Vertreten durch GREUS 
Rechtsanwälte 
13.06.2018 

1. 
Das Grundstück unseres Mandanten grenzt unmittelbar nörd-
lich und westlich an das Plangebiet an. 
Nach Süden an das Grundstück unseres Mandanten schließt 
sich unmittelbar der Teilbereich „B" an. Es handelt sich um 
das derzeit noch unbebaute Grundstück 507/8 (Hof) Nach Os-
ten schließt sich neben einer Hoffläche der Teilbereich ,,A" an. 
Für die Teilbereiche „A+B“ setzt der Bebauungsplan-Entwurf 
die Festsetzung urbanen Gebiet nach § 6 a BauNVO fest. 
Nach Südwesten ist im Plangebiet der Teilbereich „D" vorge-
sehen. Ein Baufenster erlaubt eine mehrgeschossige bis zu 
10,50 m hohe Bebauung in einem Grenzabstand von 2,50 m. 
Nach Osten schließt sich der Teilbereich „B" an. Eine ehema-
lige, derzeit noch freistehende Hoffläche, soll (überhaut wer-
den. ohne die Vorgabe einer Abstandsfläche sind Wandhöhen 
bis 15,50 m zulässig. Eine Baulinie (§ 23 Abs. 2 Satz 1 
BauNVO) schreibt vor, dass unmittelbar an der Grundstücks-
grenze zum Grundstück unseres Mandanten ein Gebäude er-
richtet werden muss. 
 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen. Unser Mandant rügt, 
dass insbesondere die privaten Belange hier bei dem vorlie-
genden Entwurf nicht gerecht abgewogen sind. Die Interessen 
des Investors, der als Vertragspartner der Stadt Schwetzingen 
offenkundig ein Interesse an einer maximalen Ausnutzung des 
von ihm erworbenen Grundstücks hat, sind disproportional be-
vorzugt worden. 
 
 
 
 
2.1 
Unser Mandant rügt, dass durch die Schaffung eines Baufens-
ters im Teilbereich „B“ die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, dass ein Baukörper unmittelbar an der Südgrenze des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vermaßung bezieht sich auf den überbaubaren Bereich. 
Dessen ungeachtet sind die Grenzabstände nach Landesbau-
ordnung einzuhalten, die je nach Gebäudehöhe größer sind. 
 
Die geplante Bebauung schließt im Süden an das grenzständige, 
bestehende Postgebäude und im Norden an die grenzständige 
Bebauung auf dem Flurstück Nr. 507/9 an. 
 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Die Festsetzung eines ur-
banen Gebiets entspricht dem innerörtlichen Standort,  der ge-
planten Nutzungsmischung und der durch die Nähe zur 
Bahntrasse, Busbahnhof und Parkplatz hervorgerufene Lärmsi-
tuation. Es ist richtig, dass das Post-Grundstück heute mit weni-
ger Gebäuden überstellt ist. Dennoch ist die gesamte Fläche ver-
siegelt, liegt zukünftig brach und ist einer neuen Nutzung zuzu-
führen.  Die geplante Bebauung ist in den Bestand integriert stellt 
unter den genannten Aspekten eine Verbesserung der Situation 
im Innenbereich des Quartiers dar. Die geplante Wohnbebauung 
ist gleichzeitig ein Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und zur 
Innenentwicklung. 
 
Auf der festgesetzten Baulinie wird an bereits bestehende Grenz-
wände angebaut, Eine dadurch hervorgerufene erhöhte Ein-
bruchgefahr kann nicht unterstellt werden. Dies gilt auch für eine 
Verletzung der Intimsphäre durch den Grenzanbau.  
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Grundstücks unseres Mandanten angebaut werden muss 
(Festsetzung einer Baulinie). Hier sieht unser Mandant die 
konkrete Gefahr, dass hier das Risiko eines Einbruchs über 
seine angrenzende Terrasse erheblich erhöht wird. Die grund-
rechtlich geschützte Intimsphäre wird durch diesen unmittel-
baren Anbau verletzt. 
 
2.2 
Die Festsetzung der Baugrenzen im Teilbereich „A" lässt ei-
nen Innenhof östlich an das Grundstück unseres Mandanten 
angrenzend entstehen. Dieser Innenhof ist von allen Seiten 
eng von Gebäuden umschlossen. Zur Bahnhofanlage ist ein 
schmaler, nur wenige Meter breiter Gang. Es entsteht ein „Ge-
fängnishofeffekt" für den bislang eher mediterran ausgestalte-
ten Innenhof auf dem Grundstück unseres Mandanten. Dieser 
Hof dient als Erholungsort für die Mitarbeiter der im Gebäude 
untergebrachten Parfümerie. Diesem „Gefängnishof“ 
kommt erhebliche belastende Bedeutung zu. 
 
2.3 
Die Bebauung des Grundstücks im Teilbereich „B" und die Er-
höhung durch Penthäuser um ein weiteres Geschoss führt zu 
einer weiteren Belastung der unmittelbaren Grundstückssitua-
tion in nächster Nähe zum Grundstück unseres Mandanten. 
Der Baukörper auf dem Grundstück Teilbereich „B" und die 
Penthouse-Wohnungen im Teilbereich „C" liegen südlich an-
grenzend an des Grundstück unseres Mandanten und führen 
zu einer erheblichen Verminderung von direkter Sonnenein-
strahlung und Luftzufuhr. 
 
 
 
 
2.4 
Unser Mandant rügt, dass der rückwärtige Bereich hinter dem 
Bestandsgebäude ,,Post', zu dicht bebaut wird. Die drei im 
Teilbereich ,,D" vorgesehenen Baukörper führen zu einer un-
zulässigen Verdichtung dieses Grundstücksbereichs. Es ist 
städtebaulich durch die Gebäude Carl-Theodor-Straße 14 c/d 
und 14 e/f eine klare Struktur für die Bebauung in der zweiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baugrenzen im Teilbereich A lehnen sich an die Außen-
wände des denkmalgeschützten Gebäudes Carl-Theodor-Straße 
20 an. 
Es ist richtig, dass der Hofbereich des Flurstücks Nr. 507/8 in 
einem größeren Umfang überbaut werden soll. Bisher befinden 
sich an dieser Stelle geschlossene Grenzwände, die Lagerflä-
chen eines eingeschossigen Kioskgebäude und einige Stell-
plätze. Ein besonderer Ausblick für Erholungssuchende kann 
hier nicht attestiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist richtig, dass die geplante Neubebauung zu einer weiteren 
Verschattung der Hoffläche führt. Die Verminderung der nutzba-
ren Hoffläche und ein Teil der Verschattung wird jedoch auch  
durch den mehrgeschossigen, rückwärtigen Anbau auf dem Flur-
stück 507/9 bewirkt. Die Verschattung  wird im Hinblick auf die 
typische Bebauung in der Innenstadt mit der ungerichteten An-
ordnung von Baukörpern und Grenzmauern, dem damit verbun-
denen Schattenwurf und die kurze Zeitspanne als hinnehmbar 
gewertet. 
 
Der einseitige Grenzanbau und die Ausrichtung der Gebäude so-
wie die Gebäudehöhen im Teilbereich D spiegeln die auf dem 
Flurstück Nr. 506/3 bestehende Bauweise. Die geplanten Bau-
körper halten die nach Landesbauordnung zulässigen Abstands-
flächen ein. 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
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Reihe angelegt. Danach sind zwei Gebäudekörper, im rück-
wärtigen Bereich Flurstück 506/1 = Carl-Theodor-Straße 14 
vorhanden. Diese geben eine verträgliche Gliederung der 
Baukörper vor. 
Der Bebauungsplan-Entwurf nimmt diese Struktur jedoch nicht 
auf, sondern setzt nach Osten hin die Bebauung mit nunmehr 
drei großflächigen Baukörpern fort. Die ursprünglich als Lücke 
zwischen den Gebäudekörpern Carl-Theodor-Straße 14 a/b, 
14 c/d und 14 e/f vorgesehenen Freiflächen finden sich auf 
dem Bahngrundstück nicht mehr. lm Gegenteil: Diese Lücke 
wird nun durch die Ausweisung von drei Baufeldern und Bau-
grenzen geschlossen. 
Diese Planung ermöglicht dem Vorhabenträger eine intensive 
Bebauung des Plangrundstücks im rückwärtigen Bereich, die 
ursprünglich von West nach Ost vorgesehene und mögliche 
Belichtung und Belüftung des Plangrundstücks wird durch die-
sen “Sperrriegel" aus den drei Gebäudekörpern verhindert. Die 
Wohnverhältnisse für die künftigen Bewohner im Plangebiet, 
aber auch für die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke 
(einschließlich unseres Mandanten als Angrenzer) verschlech-
tern sich durch diese Anordnung der drei Gebäudekörperer-
heblich. 
Es werden erhebliche negative Auswirkungen für das Mikro-
klima im Plangebiet aber auch auf dem angrenzenden Grund-
stück unseres Mandanten erwartet. Untersuchungen dazu fin-
den sich in den ausgelegten Planunterlagen nicht. 
Die Anordnung und Ausweisung der drei Baufelder für Mehrfa-
milienhäuser ist insbesondere dadurch bedenklich, dass im 
Teilbereich „C" die Errichtung von Baukörpern im südlichen 
Bereich und durch die Überbauung der derzeit noch freien Hof-
fläche im nördlichen Bereich („Teilbereich B") ein Riegel ent-
steht, der auch von Osten anströmende Wind- und Luftmassen 
blockiert. Die Erhöhung des Bestandsgebäudes im Teilbereich 
“C" durch die Penthouse-Wohnungen tut ein Übriges. 
Unser Mandant sieht in der vorbeschriebenen Verdichtung eine 
unzulängliche und im Ergebnis abwägungsfehlerhafte Planung. 
Unser Mandant hat Bedenken hinsichtlich des Maßes der Flä-
chenversiegelung. 
 
Die Planung und deren Realisierung wird zu einem erheblichen 
Wertverlust des Grundstücks unseres Mandanten führen. Aus 

durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten. 
Eine wirksame Durchströmung des Blockinnenbereichs mit 
Frisch- und Kaltluft ist durch die ganz überwiegend geschlossene 
Bebauung an der Marstallstraße und Carl-Theodor-Straße sowie 
den Baukörper des Postgebäudes auch in der Bestandssituation 
nicht gegeben. Die neu zu schaffenden Grünflächen und begrün-
ten Dachflächen tragen jedoch zur Frischluftproduktion bei und 
Reduzieren die Aufheizung der Stadtflächen. 
 
Bei der Aufwertung einer innerstädtischen Konversionsfläche, 
die hier mit Auszug der Post entsteht, durch eine Wohnbebauung 
kann man nicht von einem Wertverlust des Grundstücks ausge-
hen. Die Nachverdichtung wird bereits durch den Abriss beste-
hender Hallengebäude zum Teil kompensiert, versiegelte Hofflä-
chen werden begrünt. 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Planalternative er-
arbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen Be-
reich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, grenz-
ständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d und 14 f 
angebaut.  
 
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet.  
 
Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
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den vorbezeichneten Gründen, namentlich der erheblichen 
Nachverdichtung und des Entzugs von Licht und Belüftung, 
wird den Wert des Grundstücks herabsetzen. 
 
 
Wir sehen Widersprüche zur Gestaltungssatzung der Stadt 
Schwetzingen (die vorgesehene Dachaufstockung und die 
neuen Flach- und Tonnendächer sind nach der Gestaltungssat-
zung nicht zulässig). 
 
 
 
Wir sehen Widersprüche in den Feststellungen der schalltech-
nischen Untersuchung. Dort wird auf S. 67 davon ausgegan-
gen, dass es sich um ein Mischgebiet handelt, während in der 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf von einem allgemei-
nen Wohngebiet ausgegangen wird. Möglicherweise handelt 
es sich hier um sprachlich unscharfe Abgrenzungen, der Wi-
derspruch sollte jedoch ausgeräumt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf in der vorliegenden Fassung wi-
derspricht damit den Vorgaben 
von § 1 ff BauGB und wäre rechtswidrig und damit angreifbar. 
 

 
 
 
 
In einem Bebauungsplan können auch abweichend von den Re-
gelungen der Gestaltungssatzung örtliche Bauvorschriften auf-
gestellt werden. Bei dem langen vertikal ungegliederten Be-
standsbaukörper der Post  handelt es sich um eine untypische 
Situation, die durch die aufgesetzten Dächer den stadtbildprä-
genden Proportionen angepasst werden soll. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung fand zu einem Zeitpunkt 
statt, als die Gebietsart noch nicht in dieser Form  differenziert 
festgelegt war. Im Bebauungsplanentwurf werden ein Allgemei-
nes Wohngebiet und ein Urbanes Gebiet festgelegt. Die Schall-
technische Untersuchung wurde durch die Schalltechnische Stel-
lungnahme vom 06.12.2018 ergänzt, die folgende Aussage 
macht: 
„Eine Unterscheidung nach Gebietsarten ist in diesem Fall auf-
grund der sehr hohen Verkehrsimmissionen jedoch nicht erfor-
derlich. Der nötige Schallschutz ist hier durch passive Maßnah-
men zu gewährleisten. Die zur Dimensionierung des passiven 
Schallschutzes heranzuziehenden Lärmpegelbereiche sind un-
abhängig von den einzelnen Gebietsarten zu ermitteln. Sie wur-
den nach DIN 4109 [5] für beide Zeitbereiche bestimmt und sind 
in den (Anmerkung: der Stellungnahme) beigefügten Plänen 
5883-06.1 bis 5883-06.3 grafisch dargestellt. Der höchste Lärm-
pegelbereich an den zwei geplanten Wohngebäuden wurde mit 
LPB V ermittelt.“ 

Dr. Janosch Recker Carl-
Theodor-Str. 14F, 
09.06.2018 

Wir sind direkte Nachbarn zum Flurstück 508, seit dem Bau vor 
9 Jahren wohnhaft in Carl-Theodor-Str. 14F und legen gegen 
den veröffentlichten Bebauungsplan Nr. 94 Vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan „Postgelände" Einspruch ein. 
Wir erwägen ein Normenkontrollverfahren nach g 47 VwGO 
durchführen zu lassen. 
Wir sind mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungs-
planes nicht einverstanden und bitten um Begründung, wie die 
Stadt Schwetzingen zu diesen Beschlüssen kommt. 
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Vor 9 Jahren wurden wir beim Bau des Hauses über eine zu-
künftige Anschlussbebauung informiert, jetzt soll aber deutlich 
dichter und versetzt bebaut werden. 
Die maximale Grundflächenzahl im Teilbereich D wir mit 0,6 
festgesetzt und überschreitet die Obergrenze für allgemeine 
Wohngebiete. Diese Art der Nachverdichtung führt zur Nicht-
einhaltung von gesunden Wohn – und Arbeitsverhältnissen der 
Nachbarn. 
 
Die Überschreitung der GRZ und insbesondere die Anordnung 
der drei Gebäude und die zusätzIiche Aufstockung des Postge-
bäudes im Teilbereich D, führen zu unzumutbaren Wohnver-
hältnissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten.  
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können aus städte-
baulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschrei-
tung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen 
ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-nisse 
nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. Wie bereits dargestellt werden die 
Überschreitungen durch geeignete Maßnahmen, wie die exten-
sive Begrünung der Dachflächen und die intensive Begrünung 
der Tiefgaragenflächen ausgeglichen. 
 
Der einseitige Grenzanbau und die Ausrichtung der sowie die 
Gebäudehöhen Gebäude im Teilbereich D spiegeln die auf dem 
Flurstück Nr. 506/3 bestehende Bauweise. Die nach Landesbau-
ordnung zulässigen Abstandsflächen werden eingehalten. 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Plan-alternative 
erarbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen 
Bereich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, 
grenzständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d 
und 14 f angebaut.  
 
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet. 
 
Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 
Es werden die bei einer Bebauung im Bestand erforderlichen Si-
cherungsmaßnahmen getroffen, so wie es wahrscheinlich auch 
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Welche Maßnahmen werden während des Baus getroffen um 
unser Haus zu schützen? Themen wie eine langjährige Groß-
baustelle, massiven Erdarbeiten für z.B. die Tiefgarage, damit 
einhergehenden Vibrationen machen uns Sorgen. 

bei der Baumaßnahme auf dem Flurstück Nr. 506/3 der Fall war. 
Da das Postgebäude als Kernstück der Maßnahme lediglich 
umgebaut und erweitert wird, ist in diesem Bereich keine Tiefga-
rage vorgesehen. Aus diesem Grund ist auch nicht von einer 
langjährigen Großbaustelle auszugehen.    

K. u. M. Schönbeck Julia-
Lanz-Str. 17 68782 Brühl 
13.06.2018 

Wir sind Miteigentümer Flurstücks 506/3 Carl-Theodor-Str. 
14E. 
lm Jahr 2009 wurde unsere Wohneinheit fertiggestellt. Wir hat-
ten uns für die Baumaßnahme, auch auf Grund des damaligen 
Stadtentwicklungsplans entschieden, welcher eine weitere Be-
bauung des Postgeländes Rückwand an Rückwand mit unse-
rer Immobilie vorsah. 
Seit Februar diesen Jahres steht unsere Immobilie nun zum 
Verkauf. Wir haben den Interessenten die Bebauung aus 2009 
auch so vermittelt. 
Nun ist aus der ursprünglichen Planung eine sehr verdichtete 
Variante entstanden. 
In der neuen Fassung befürchten wir für die Bestandsbebau-
ung Verschlechterungen des Lichteinfalls, der Belüftung des 
Geländes, sowie der Wohnqualität allgemein. 

 
 
Es ist richtig, dass im Gestaltrahmenplan aus dem Jahr 2009 im 
Bereich des Bebauungsplans eine rückwärtige Bebauung mit 
zwei Gebäuderiegeln dargestellt ist. Gleichzeitig wird im Rah-
menplan mit dem entsprechenden Planzeichen eine ‚Neubebau-
ung nach gesonderter Planung‘ festgesetzt. Das heißt, dass hier 
prinzipiell eine Nachverdichtung vorgesehen ist, die genaue Aus-
formung soll in der weiteren Planung geregelt werden. 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Plan-alternative 
erarbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen 
Bereich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, 
grenzständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d 
und 14 f angebaut.  
 
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet. 
  
Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 
 
Die GRZ von 0,6 orientiert sich an den durchschnittlichen Dich-
tewerten in der zentralen Innenstadt. Zur GRZ zählen neben den 
durch Hauptgebäude überstellten Flächen auch die Grundflä-
chen von Nebengebäuden, Garagen, Stellplätzen und ihren Zu-
fahrten. 
 
Eine mögliche Beeinträchtigung der Belichtung/Besonnung 
durch die geplante Neubebauung wurde durch eine Verschat-
tungsstudie in einer realistischen Visualisierung geprüft. Sie wird 
im Hinblick auf die typische Bebauung in der Innenstadt mit der 
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ungerichteten Anordnung von Baukörpern und Grenzmauern, 
dem damit verbundenen Schattenwurf und die kurze Zeitspanne 
als hinnehmbar gewertet. 
 

Swen und Dr. .Kristin Ru-
bel 
Carl - Theodor - Straße 
14a 

Als Nachbar des geplanten Vorhabens auf dem Postgelände 
nehmen wir zu den geplanten Festsetzungen des Bebauungs-
planes wie folgt Stellung: 
Zunächst erscheint schon fraglich, ob das konkrete Vorhaben 
mit seinen drei Innenhofgebäuden in die nähere Umgebung im 
Sinne des § 34 BauGB einfügt. 
Daran bestehen erhebliche Zweifel, weil die konkrete Planung 
keine Rücksicht auf die Lage der Gebäude auf dem Nachbar-
grundstück Carl- Theodor- Straße 14a-f nimmt. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat zur Frage des Einfügens 
ausgeführt, dass es dabei in erster Linie auf solche Maßfakto-
ren ankommt, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung 
treten und anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der 
näheren Umgebung in Beziehung zueinander setzen lassen, 
und dass deshalb vorrangig die (absolute) Größe der Gebäude 
nach Grundfläche, Geschossfläche, Geschosszahl und Höhe 
und bei offener Bebauung zusätzlich auch ihr Verhältnis zur 
umgebenden Freifläche als Bezugsgröße zur Ermittlung des 
zulässigen Maßes der baulichen Nutzung zu berücksichtigen 
sind (Urteil vom 23. März 1994 - BVerwG 4 C 18.92 - BVerwGE 
95, 277 <278f). 
Bei der Frage, ob sich ein Vorhaben in die nähere Umgebung 
einfügt, kommt es folglich darauf an, ob die geplanten Gebäude 
auch nach Ihrer Lage in die nähere Umgebung einfügen und 
diese berücksichtigen. Von einem Einfügen könnte man da-
nach wohl sprechen, wenn die lnnenhofbebauung die Kubatu-
ren der Nachbargebäude stärker aufgenommen hätte. So wer-
den aber drei Gebäude im Innenhof gebaut, die vollständig ver-
setzt zu den Doppelhäusern Carl-Theodor-Straße 74c/d und 
14ef stehen sollen. Auf diese Weise entsteht aber entlang der 
Grundstücksfläche eine „10m hohe Mauer" bei der wohl kaum 
davon zu sprechen ist, dass die Neubebauung irgendeine Be-
ziehung zur umliegenden Bebauung hätte. 
Darüber hinaus scheint im vorliegenden Fall auch das Gebot 
der Rücksichtnahme verletzt. 

Der § 34 BauGB wird zur Beurteilung von Bauvorhaben innerhalb  
der im Zusammenhang bebauter Ortsteile herangezogen, wenn 
kein qualifizierter Bebauungsplan besteht. Im vorliegenden Fall 
wird zur Sicherung der dargestellten städtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung und zur Schaffung der bauplanungsrechtli-
chen Voraussetzungen ein Vorhabenbezogener Bebauungs-
plans aufgestellt. Der § 34 BauGB kommt deshalb nicht zur An-
wendung, dennoch werden städtebauliche Kriterien zur Einfü-
gung der geplanten Bebauung in den Bestand zugrunde gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gebäude im Teilbereich „D“ des ausgelegten Bebauungspla-
nentwurfs orientieren sich in der Gebäudetiefe / max. 11,0 m)  
und der Gebäudehöhe (max. 10,5 m) an den bestehenden Dop-
pelhäusern. Die Kubatur ist soweit in den maßgeblichen Abmes-
sungen aufgenommen. Sie sind ebenso wie diese einseitig -  je-
doch versetzt -  an die Grenze angebaut.  Die versetzte Anord-
nung ist durch Lage/Zuschnitt des Baugrundstücks bedingt. 
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Das in § 34 Abs. 1 BauGB verankerte Gebot der Rücksicht-
nahme ist nach der Rechtsprechung verletzt, wenn ein Vorha-
ben es trotz Einhaltung des Umgebungsrahmens hinsichtlich 
eines oder mehrerer der Merkmale des § 34 Abs. 1 BauGB an 
der gebotenen Rücksichtnahme auf die sonstige, d.h. vor allem 
auf die in seiner unmittelbaren Umgebung vorhandene 
Bebauung fehlen lässt. 
Das Rücksichtnahmegebot vermittelt dabei Nachbarschutz, 
wenn durch die zulässige Ausschöpfung von Baurecht - mit den 
Worten des Bundesverwaltungsgerichts in qualifizierter und zu-
gleich individualisierter Weise auf schutzwürdige Interessen ei-
nes erkennbar abgegrenzten Kreises „Dritter" von Nachbarn 
keine Rücksicht genommen wird und sich auf diese rücksichts-
los, d.h. unzumutbar auswirkt. Dabei gewinnt auch der Aspekt 
ausreichender Belichtung, Beleuchtung und Besonnung ange-
sichts des engen nachbarlichen Austauschverhältnisses bei 
Doppel- und Reihenhausgrundstücken besondere Bedeutung 
(vgl. dazu Verwaltungsgericht Freiburg, Urteil vom 25. Juli 7072 
– 4K 2241/11. Die zugelassene Bebauung des Innenhofes mit 
drei Gebäuden nutzt die Möglichkeiten des Baurechts maximal 
und rücksichtslos aus. Sie ermöglicht eine vollständig versetze 
Bebauung, die keinerlei Rücksicht auf die vorhandene Bebau-
ung auf dem Nachbargrundstück nimmt. 
Durch die fast vollständig versetzte Grenzbebauung der lnnen-
hofgebäude im Verhältnis zu den Doppelhäusern Carl- Theo-
dor- Straße 14 c/d und 14e/f und die ohnehin schon vorhande-
nen Gebäude entlang der Carl- Theodor- Straße und der Mar-
stallstraße wird eine Kessellage der Gebäude auf dem Grund-
stück Carl- Theodor- Straße 14a-f erzeugt, die sich auf die As-
pekte der Belichtung, Beleuchtung und Besonnung in erhebli-
chem Maße negativ auswirken wird. Dadurch entsteht direkt 
auf der Grundstücksgrenze eine fast 10m hohe Mauer, die 
deutlich höher sein wird, als die jetzt schon zum Teil vorhan-
dene und dann abzureißende Gebäudemauer der Fahrzeug-
halle auf dem Postgrundstück. Diese Riegelwirkung würde 
nicht entstehen und letztlich auch für bessere Belichtungs- und 
Belüftungsverhältnisse sorgen, wenn die lnnenhofbebauung 
auf dem Postgelände die vorhandenen Gebäudekubaturen 
stärker aufnehmen würde. 
 
lm Übrigen wird folgendes zu berücksichtigen sein: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abwägung der öffentlichen Belange zur Schaffung von Wohn-
raum im Innenbereich mit den Einwendungen der Anwohner, die 
eine gegenüber der Bestandsbebauung versetzte Anordnung der 
geplanten Wohngebäude ablehnen, wird eine Planalternative er-
arbeitet, die zwei anstatt drei Wohngebäude im rückwärtigen Be-
reich vorsieht. Die Gebäude werden an die bestehenden, grenz-
ständigen Doppelhaushälften Carl-Theodor-Straße 14 d und 14 f 
angebaut.  
Die Anwohner wurden über die geänderte Planung unterrichtet. 
 
Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird erneut ausgelegt. 
 
Die Einwendung wird berücksichtigt. 
 



- 30 - 

Wird sichergestellt, dass beim Abriss der Fahrzeughallen und 
deren Fundamenten keine Beschädigungen des Nachbar-
grundstückes eintreten? 
 
Wie soll die Grundstücksabgrenzung sichergestellt werden, 
bzw. welche Arten der Grundstücksabgrenzung sind später 
vorgesehen bzw. zulässig? 
 

Die sachgerechte Sicherung der Nachbargrundstücke bei Abriss-
arbeiten ist Teil der Ausführungsplanung und Bauleitung und 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
Die zulässigen Einfriedungen werden in den örtlichen Bauvor-
schriften festgesetzt. 
 

Gisela Wörn 
13.06.2018 

Der damalige Um- bzw. Neubau des Postgebäudes von Anfang 
an ein unförmiger Kasten 
Nun gut, ein Zweckbau?! 
Nun soll daraus ein monströser Klotz werden! Völlig unange-
passt an die Villen in der Straße. 
Schon die Vorderansicht Firstdach, Tonnendach, Penthäuser 
mit Flachdach in mehr als 15,0 m Höhe. Seinem Umfeld völlig 
unangepasst! 
Wir fragen uns wer für solche architektonischen Fehlentwürfe 
verantwortlich ist?! 
Und wir können uns nicht vorstellen, dass die betroffenen, un-
mittelbaren Anwohner der Rückseite irgendwann in einem Ge-
fängnis-Innenhof wohnen wollen. 
Total abgeschirmt von Licht und Luft. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinzu kommt, dass diese (speziell in den Sommermonaten) 
zwangsläufig dem unvermeidbaren Lärm (Musik, Unterhaltun-
gen usw.) der Penthausbewohner ausgeliefert sind! 
Wieso überhaupt Penthäuser? lm weitesten Umfeld nirgendwo 
Penthäuser! Und wer will da schon wohnen bei diesem Zugver-
kehr (besonders nachts) dem nächtlichen lautstarken Treiben 
im Park usw. usw.? Aber das ist ein Problem des lnvestors! 
Und eine letzte, nicht unwichtige Frage: 'Wieso muss sich der 
Planer nicht an die Gestaltungssatzung der Stadt Schwetzin-
gen halten?! 
 
 

 
 
 
Villen sind in der Bahnhofsanlage eher selten zu finden. Große 
Teile der Bahnhofsanlage sind in geschlossener Bauweise be-
baut. Die Proportionen der ablesbaren vorhandenen Einzelge-
bäude sollen durch die wechselnden Dachformen der Dachauf-
bauten aufgenommen werden. 
 
Die Architekturplanung erfolgt durch den Architekten des Vorha-
benträgers. 
 
Die Blockrandbebauung ist typisch für die Schwetzinger Innen-
stadt. Innerhalb der mehr oder weniger geschlossenen Randbe-
bauung sind Gebäude in zweiter Reihe vorhanden, die in der Re-
gel niedriger als die straßenbegleitenden Gebäude sind. Die Vor-
habenplanung folgt prinzipiell diesem Schema. Ein Abschluss 
von Licht und Lift ist nichtgegeben. Durch den Verzicht auf eben-
erdige Stellplätze und Garagen, die Begrünung der Tiefgarage 
und der Dachflächen wird die Situation gegenüber den heut ver-
siegelten Hofflächen verbessert. 
Unterhaltungen der Bewohner gehören zu den normalen Alltags-
geräuschen. 
 
Die Abschätzung der Vermarktungschancen obliegt dem Inves-
tor und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
 
Die Festsetzungen der Gestaltungssatzung werden in den meis-
ten Punkten eingehalten. Die abweichenden Dachformen greifen 
das Ziel der Gestaltungssatzung auf, lange Gebäude durch ge-
eignete Elemente vertikal zu gliedern.  
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Aus den o.a. Gründen lehne ich als Schwetzinger Bürger den 
Stand der jetzigen Erschließungspläne ab und erhebe Ein-
spruch. 

In einem Bebauungsplan können auch abweichend von den Re-
gelungen der Gestaltungssatzung örtliche Bauvorschriften auf-
gestellt werden. Bei dem langen vertikal ungegliederten Be-
standsbaukörper der Post  handelt es sich um eine untypische 
Situation, die durch die aufgesetzten Dächer den stadtbildprä-
genden Proportionen angepasst werden soll. 

 
 
 
Karlsruhe, den 06.02.2019 
GERHARDT.stadtplaner.architekten 
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